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Vorwort zur dreizehnten Auflage

Dieses Lehrbuch zum Europarecht richtet sich vor allem an Studierende. Wir
hoffen aber auch, dem praktisch – sei es beruflich oder anderweitig – am Europa-
recht Interessierten beim rechtsdogmatischen und kasuistischen Zugang zur
europäischen Integration behilflich zu sein. Gegenüber der Vorauflage ist die
Darstellung des Rechts der Europäischen Union auf den prüfungsrelevanten
konzentriert und gestrafft worden. Das Lehrbuch kann sowohl als Einführung
als auch zum Wiederholen des europarechtlichen Prüfungsstoffes anhand der
Übersichten herangezogen werden. Die Prüfungsübersichten sollen als Lernkon-
trollen zum nochmaligen Nachlesen im betreffenden Kapitel anregen. Damit die
Ausführungen immer „hart am Recht“ verstanden werden, empfehlen wir nach-
drücklich, parallel zur Buchlektüre die im Text zitierten Vertragsbestimmungen
nachzulesen. Ebenso wichtig ist die Lektüre zumindest der Leitentscheidungen,
die am Ende einzelner Abschnitte angeführt werden. Eine wertvolle Hilfe leistet
dabei die von Matthias Pechstein kommentierte Studienauswahl von Entschei-
dungen des EuGH, die zeitgleich in zwölfter Auflage im Verlag Mohr Siebeck
erscheint. Eine aktuelle Ergänzung hierzu bietet das Internetprojekt DeLuxe
(www.rewi.europa-uni.de/deluxe), in welchem in Anlehnung an den Ansatz der
Entscheidungssammlung die neuesten Urteile des Gerichtshofs didaktisch auf-
bereitet werden. In dieser dreizehnten Auflage wird in den Fußnoten bei den ein-
schlägigen EuGH-Urteilen auf die Entscheidungssammlung in der zwölften Auf-
lage hingewiesen (P Nr. xy).

Die dreizehnte Auflage aktualisiert die Darstellung des Europarechts. Nicht
nur die Literatur ist auf den neuesten Stand gebracht worden, sondern es sind
auch die seit der Vorauflage eingetretenen Entwicklungen in der Rechtsprechung
des Gerichtshofs der Europäischen Union, der europarechtsrelevanten Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts sowie im relevanten Sekundärrecht
der Europäischen Union berücksichtigt worden. Hinzuweisen ist darauf, dass
die amtliche Entscheidungssammlung des Gerichtshofs der Europäischen Union
zum Jahr 2012 eingestellt worden ist. Alle Entscheidungen des Gerichtshofs der
Europäischen Union werden in diesem Lehrbuch daher mit dem sog. European
Case Law Identifier (ECLI) zitiert (näher hierzu Rn. 470).



VI Vorwort zur dreizehnten Auflage

In dieser dreizehnten Auflage werden die Vertragsbestimmungen in der
Artikelnummerierung des EU- und des AEU-Vertrags zitiert, wie sie durch den
Lissabonner Vertrag eingeführt worden ist. Wird eine Vertragsbestimmung des
Rechts vor dem Inkrafttreten des Lissabonner Vertrages zitiert, so erfolgt dies
mit dem Hinweis „a. F.“, z. B. Art. 5 EGV a. F., der nach dem Lissabonner Ver-
trag Art. 5 EUV entspricht, oder Art. 39 EGV a. F. für den jetzigen Art. 45
AEUV.

Unser Dank für die Unterstützung bei der Überarbeitung gilt Frau Krisztina
Mezey, Herrn Carlos Deniz Cesarano, Herrn Patrick Wittum, Frau Hannah
Döding sowie Frau Dela Rütten und Frau Nina Tippmann. Großer Dank ge-
bührt zudem Frau Birgit Löckenhoff für ihre unermüdliche Mithilfe im Rahmen
der Organisation sowie für stets wertvolle Anregungen und Anmerkungen. Wir
danken auch Frau Dr.Anke Holljesiefken, Herrn Dr.Yury Safoklov, Frau Lydia
Hannawald, Herrn Jan Sebastian Müllner, Frau Judith Wüst sowie Frau Carina
Henkel für die unermüdliche Hilfe bei der Aktualisierung der Querverweise und
des Sachverzeichnisses.

Für die gewohnt vorzügliche verlegerische Betreuung dankenwir FrauDaniela
Taudt, LL.M. Eur., vom Verlag Mohr Siebeck.

Hagen, Bonn, Frankfurt (Oder) Andreas Haratsch
Christian Koenig
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1. Kapitel
Der Begriff des Europarechts und die Entwicklung
der europäischen Integration

I. Zum Begriff des Europarechts

1Der Begriff des Europarechts umfasst in einemweiteren Sinn das Recht einer Viel-
zahl europäischer internationaler Organisationen. Dieses besteht jeweils aus der
Gesamtheit von Normen, welche zum einen in den Gründungsverträgen dieser
Organisationen enthalten sind (Primärrecht). Zum anderen umfasst das Europa-
recht auch solche Normen, die erst im Rahmen der primärrechtlichen Verfah-
rensregeln durch die Organe dieser Organisationen erlassen werden (Sekundär-
recht).

2Europäische internationale Organisationen mit eigener Völkerrechtssubjekti-
vität sind die Europäische Union (EU) sowie die Europäische Atomgemeinschaft
(EAG), deren Recht das Europarecht im engeren Sinn bildet. Zum Europarecht
im weiteren Sinn gehört der Europarat mit seinem Schutzsystem der Europä-
ischen Menschenrechtskonvention (EMRK). Auch die Europäische Freihandels-
assoziation (EFTA), die am 4. Januar 1960 von sieben, damals nicht den Europä-
ischen Gemeinschaften angehörenden Staaten – Dänemark, Großbritannien,
Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden und der Schweiz – gegründet wurde,
ist zum Europarecht im weiteren Sinn zu zählen. Heute gehören der EFTA
Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein an, die sich 1992 – mit Aus-
nahme der Schweiz –mit den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitglied-
staaten zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zusammengeschlossen ha-
ben. Zum weiteren Kreis der europäischen internationalen Organisationen
gehören auch weniger bekannte Zusammenschlüsse, wie z. B. das Internationale
Zentrum für wissenschaftliche und technische Information (IZWTI) oder das
Europäische Kernforschungszentrum (CERN).
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II. Entwicklung des europäischen Einigungsprozesses

1. Gründung, Aufbau und Krise der Europäischen Gemeinschaften

3 Am 9.Mai 1950 stellte der französische Außenminister Robert Schuman den
von seinem Mitarbeiter Jean Monnet entwickelten Plan einer zunächst funk-
tional auf Kohle und Stahl begrenzten Gemeinschaft wirtschaftlicher Integration
vor. Die „Montanunion“ sollte die „erste Etappe der Europäischen Föderation“
sein. Der Plan sah vor, die Gesamtheit der französisch-deutschen Produktion
von Kohle und Stahl unter eine gemeinsame oberste Autorität innerhalb einer
Organisation zu stellen, die der Mitwirkung anderer Staaten Europas offen-
steht.

4 Der Schuman-Monnet-Plan verband Sicherheitsgarantien für Frankreich ge-
genüber einem wiedererstarkenden Deutschland durch Kontrolle der Schlüssel-
industrien der damaligen Zeit mit einer ausbaufähigen Integrationsordnung auf
partnerschaftlicher Grundlage. Die Verhandlungen zwischen Frankreich, Italien,
Deutschland und den Benelux-Staaten führten am 18.April 1951 in Paris zur
Unterzeichnung des Vertrags über die Gründung der Europäischen Gemein-
schaft für Kohle und Stahl (EGKS). Nach Ratifikation durch die Mitgliedstaaten
trat der „Pariser Vertrag“ am 23. Juli 1952 in Kraft. Vor dem Hintergrund der
Koreakrise und der von amerikanischer Seite begrüßten Wiederbewaffnung
Deutschlands legte Frankreich einen Plan für eine Europäische Verteidigungs-
gemeinschaft (EVG) vor. Die Ratifikation des EVG-Vertrags scheiterte jedoch
an der Ablehnung durch die französische Nationalversammlung am 30. August
1954. Weiteren Plänen zur Gründung einer umfassenden Europäischen Poli-
tischen Gemeinschaft (EPG) war damit zunächst die Grundlage entzogen.

5 Die Erfahrungen mit der funktionierenden EGKS empfahlen zunächst eine
Integrationspolitik in wirtschaftlichen Bereichen und zwar durch funktional
begrenzte Gemeinschaften. Auf der Außenministerkonferenz von Messina am
1./2. Juni 1955 kam man überein, zur Ausarbeitung von Vertragsentwürfen für
einen gemeinsamen Markt und eine gemeinsame Atompolitik einen Ausschuss
unter der Leitung des Belgiers Paul-Henri Spaak einzusetzen. Sein Abschluss-
bericht vom 29.Mai 1956 enthielt bereits den Vorschlag verschiedener Stufen
des Gemeinsamen Marktes, um Übergangsperioden zu ermöglichen. Darüber
hinaus wurden als Gemeinschaftsorgane ein Ministerrat, eine mit eigenen Rech-
ten ausgestattete Europäische Kommission, ein Gerichtshof und eine Parlamen-
tarische Versammlung vorgeschlagen, welche sich aus den bereits vorhandenen
Organen der EGKS rekrutieren sollten. Nach einem ähnlichen Muster sollte
eine Gemeinschaft zur friedlichen Nutzung der Kernenergie gegründet werden.
Auf dieser Grundlage arbeitete eine zwischenstaatliche Konferenz den Vertrag
zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und den Ver-
trag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (EAG; Euratom) aus.
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Die Verträge wurden am 25.März 1957 in Rom unterzeichnet („Römische Ver-
träge“) und traten am 1. Januar 1958 in Kraft.

6Nachdem es mit dem Fusionsvertrag vom 8.April 1965 gelungen war, eine ein-
heitliche Kommission und einen einheitlichen Rat der drei Gemeinschaften zu
schaffen, kam es Mitte 1965 zu der schwersten Krise der Gemeinschaft. Frank-
reich blockierte über ein halbes Jahr durch Nichtteilnahme an den Sitzungen
den Ministerrat („Politik des leeren Stuhls“). Hintergrund war Frankreichs Fest-
halten am Einstimmigkeitsprinzip bei der Beschlussfassung im Ministerrat. Zu-
dem gab es starke gaullistische Bestrebungen, den Handlungsspielraum der
Kommission zu beschneiden, um die Position souveräner Nationalstaaten zu
stärken. Die Krise wurde nach weitgehenden Konzessionen an die französischen
Vorstellungen durch den „Luxemburger Kompromiss“ vom 29. Januar 1966 bei-
gelegt. Danach sollte bei Beschlüssen, die vitale Interessen eines Mitgliedstaates
berühren, nach einvernehmlichen Regelungen gesucht werden, eine Mehrheits-
entscheidung also ausgeschlossen sein (Rn. 249).

2. Ausbau des Binnenmarktes und Anfänge
der politischen Integration

7Mit dem Rücktritt de Gaulles war es möglich geworden, auf der Konferenz der
Staats- und Regierungschefs in Den Haag im Dezember 1969 ein Programm
über die Zukunft der Gemeinschaften zu erarbeiten. Anlass für die Programm-
arbeit war der bevorstehende Ablauf der zwölfjährigen Übergangsphase zum
31.Dezember 1969. Danach sollten Verhandlungen mit den beitrittswilligen
Staaten aufgenommen werden. Auch eine Einigung über eine neue Finanzverfas-
sung der Europäischen Gemeinschaften mit eigenen Gemeinschaftseinnahmen,
die Schaffung einer Wirtschafts- und Währungsunion, direkte Wahlen zum
Europäischen Parlament sowie über die Errichtung einer Europäischen Poli-
tischen Zusammenarbeit (EPZ) schienen nun möglich. Der von den Staats- und
Regierungschefs in Auftrag gegebene, am 27.Oktober 1970 von den Außen-
ministern verabschiedete Davignon- (oder Luxemburger) Bericht sprach sich
richtungsweisend für eine intergouvernementale Zusammenarbeit ohne supra-
nationale Integrationsmomente im Bereich der Außenpolitik aus. Durch eine
Harmonisierung der außenpolitischen Standpunkte sollte ein gemeinsames Vor-
gehen ermöglicht werden.

8Die Zielsetzungen der Haager Gipfelkonferenz von 1969 wurden im Laufe der
siebziger Jahre nur zum Teil verwirklicht: So wurde eine Finanzverfassung ge-
schaffen, nach der sich die EWG durch eigene Einnahmen aus demGemeinsamen
Zolltarif, den Agrarabschöpfungen und aus einem Anteil amMehrwertsteuerauf-
kommen der Mitgliedstaaten finanzierte. 1970 wurden Beitrittsverhandlungen
mit Großbritannien, Irland, Dänemark und Norwegen aufgenommen, die 1973
zum Beitritt der drei erstgenannten Staaten führten; in Norwegen scheiterte der
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Beitritt an einem Referendum. Weniger Erfolg war dem Plan einer Wirtschafts-
und Währungsunion beschieden. Trotz verschiedener Vorstöße (Barre-Plan
1969, Werner-Plan 1970, Jenkins-Initiative 1977) war eine Umsetzung wegen zu
großer wirtschafts- und währungspolitischer Divergenzen zwischen den Mit-
gliedstaaten nicht möglich. Als kleiner Ausschnitt einer Währungsunion wurde
1978 allerdings das Europäische Währungssystem (EWS) auf Initiative von
Valéry Giscard d’Estaing und Helmut Schmidt (ohne Beteiligung Großbritan-
niens) gegründet. Das EWS führte zu stabileren Wechselkursen zwischen den
Mitgliedstaaten. Damit konnten Transaktionskosten im grenzüberschreitenden
Wirtschaftsverkehr gesenkt und der Binnenmarkt währungspolitisch flankiert
werden.

9 Die imDavignon-Bericht vorgeschlagene Kooperation im Bereich der Außen-
politik führte zunächst zu einer intensiveren Zusammenarbeit der Außenminis-
terien der Mitgliedstaaten. Darüber hinaus kam es zu jährlichen Gipfelkonferen-
zen der Staats- und Regierungschefs, auf denen Leitlinien zur Entwicklung der
Gemeinschaft verabschiedet wurden. Diese Gipfelkonferenzen wurden auf Vor-
schlag von Giscard d’Estaing seit 1974 offiziell als „Europäischer Rat der Staats-
und Regierungschefs“ (Europäischer Rat) bezeichnet. Dieser sollte dreimal jähr-
lich unter Beteiligung der Außenminister und des Kommissionspräsidenten ta-
gen. Im Jahre 1976 einigte sich der Europäische Rat über die Modalitäten einer
Direktwahl zum Europäischen Parlament, welche erstmals 1979 stattfand.

3. Einheitliche Europäische Akte 1986 und Vertiefung der
Integration

10 Nachdem die Reforminitiativen zur „Vertiefung“ der Europäischen Gemein-
schaften, insbesondere der Tindemans-Bericht (1976) sowie der Bericht der „drei
Weisen“ (Biesheuvel/Dell/Marjolin) des Europäischen Parlaments (1979), zu-
nächst ohne praktischen Erfolg geblieben waren, brachte dieGenscher-Colombo-
Initiative über eine „Europäische Akte“ den Stein im November 1981 ins Rollen.
Die Initiative wurde im Juni 1983 in der „Feierlichen Deklaration zur Euro-
päischen Union“ des Europäischen Rates der Staats- und Regierungschefs als
Grundlage für weitere Verhandlungen angenommen. Die Deklaration nennt als
eines ihrer Ziele die „Vertiefung bestehender und die Ausarbeitung neuer politi-
scher Zielsetzungen im Rahmen der Verträge von Paris und Rom“. Ihre Schluss-
bestimmung sieht die Prüfung der Möglichkeiten eines Vertrags über die Euro-
päische Union vor.

11 Im Juni 1985 beschloss der Europäische Rat gegen die Stimmen Dänemarks,
Großbritanniens und Griechenlands, das den Gemeinschaften 1981 beigetreten
war, die Einberufung einer Regierungskonferenz zur Vertragsrevision. Die Ar-
beiten der Regierungskonferenz mündeten nach dem Beitritt Portugals und Spa-
niens im Jahr 1986 schließlich in eine „Einheitliche Europäische Akte“ (EEA), die
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am 17. Februar 1986 unterzeichnet wurde, aber erst am 1. Juli 1987 in Kraft trat.
Die EEA „vereinheitlichte“ das Bündel aus Gemeinschaftspolitiken und bisher
außergemeinschaftlichen Politikbereichen (wie der Außenpolitik). Mit der EEA
wurden der Europäische Rat und die Europäische Politische Zusammenarbeit
(EPZ) vertraglich festgeschrieben. Vor allem ging von den in der EEA enthalte-
nen Änderungen des EWG-Vertrags die erste grundlegende Reform der Ge-
meinschaft aus, die sich im Wesentlichen auf folgende Politikbereiche erstreckte:
den europäischen Binnenmarkt, die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wirt-
schaftspolitik, neue Zuständigkeiten auf den Gebieten der Forschung und
Technologie sowie des Umweltschutzes, die Sozialpolitik, die wirtschaftliche
Entwicklung als Gemeinschaftsziel, die Reform der Entscheidungs- und Recht-
setzungsverfahren zur intensiveren Zusammenarbeit der EG-Organe.

12Bereits zu dieser Zeit stellte sich mit Blick auf den Zusammenbruch der kom-
munistischen Systeme des Ostblocks die Frage nach einer Osterweiterung der
Gemeinschaft. Durch die deutsche Wiedervereinigung wurden die Bemühungen
um eine Wirtschafts- und Währungsunion, aber auch um eine Politische Union,
nicht unerheblich beschleunigt, da man sich davon eine im allseitigen Interesse
liegende stärkere europäische Einbindung Deutschlands versprach. Während die
Eingliederung der Gebiete der ehemaligen DDR in die Europäischen Gemein-
schaften ohne eine grundlegende Änderung der Gemeinschaftsverträge lediglich
durch Ausnahmeregelungen möglich war, wurde nun deutlich, dass eine Ost-
erweiterung auch zu einem Wandel des inneren Gemeinschaftsgefüges führen
würde. Daher sollten weitere Beitritte erst möglich sein, nachdem man sich über
die grundlegenden Integrationsschritte geeinigt hatte. So wurden mit den mittel-
und osteuropäischen Beitrittsstaaten zur Heranführung an die Europäische
Union zunächst nur Assoziierungsabkommen geschlossen (sog. Europa-Ab-
kommen). In diesem Zusammenhang ist auch die Gründung des Europäischen
Wirtschaftsraums (EWR) zusammen mit den EFTA-Staaten im Jahre 1992 zu
sehen (Rn. 2, 1285). Auch der EWR wurde zunächst nur als Zwischenlösung be-
trachtet.

4. Maastrichter Vertrag 1992

13Der EU-Vertrag wurde am 7. Februar 1992 in Maastricht von allen damaligen
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften unterzeichnet, infolge von
Ratifikationsverzögerungen konnte er jedoch erst am 1.November 1993 in Kraft
treten. So bedurfte die Ratifikation in einigen Mitgliedstaaten aufgrund ihres Ver-
fassungsrechts eines Referendums und/oder einer Verfassungsänderung. Nach-
dem in Irland und Frankreich die Bevölkerungsmehrheit für den Vertrag vo-
tierte, scheiterte eine Ratifikation Dänemarks im ersten Anlauf aufgrund des
negativen Ausgangs des Referendums. Erst nach einigen Zugeständnissen seitens
der übrigen Mitgliedstaaten an Dänemark, vor allem im Bereich der Wirtschafts-
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und Währungsunion, sprachen sich die Dänen in einer zweiten Volksabstim-
mung für eine Ratifikation des Maastrichter Vertrags aus. Nachdem das deutsche
BVerfG schließlich am 12.Oktober 1993 die Verfassungsbeschwerden gegen das
deutsche Zustimmungsgesetz zurückgewiesen hatte, konnte auch Deutschland
den Vertrag ratifizieren.

14 Das in Maastricht vereinbarte Vertragswerk über die Europäische Union
stellte „eine neue Stufe bei der Verwirklichung einer immer engeren Union der
Völker Europas“ dar (vgl. ex-Art. A Abs. 2 EUV). Es enthielt einerseits Bestim-
mungen zur intergouvernemental ausgerichteten Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik (GASP) sowie zur Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz
und Inneres (ZBJI). Andererseits inkorporierte der EU-Vertrag grundlegende
Änderungsbestimmungen der drei Gemeinschaftsverträge von EG, EAG und
EGKS. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) wurde zur umfassen-
deren Europäischen Gemeinschaft (EG). Neben dem Kernstück der im EG-Ver-
trag verankertenWirtschafts- undWährungsunion (Art. 98 bis Art. 124 EGVa. F.)
wurden auch eine Unionsbürgerschaft mit aktivem und passivem Kommunal-
wahlrecht, das Recht zur Teilnahme an der Wahl zum Europäischen Parlament
im Wohnsitzstaat sowie ein europäisches Petitionsrecht eingeführt (Art. 17 bis
Art. 22 EGVa. F.).

15 Vor der 1996 einberufenen Regierungskonferenz zur Vertragsrevision1 traten
Finnland, Österreich und Schweden mit Wirkung zum 1. Januar 1995 der Euro-
päischen Union bei2. Der Beitritt Norwegens scheiterte hingegen erneut an
einem Referendum.

5. Amsterdamer Vertrag 1997

16 Der Vertrag von Amsterdam wurde vom Europäischen Rat im Juni 1997 als Er-
gebnis der in ex-Art. N Abs. 2 EUV vorgesehenen Regierungskonferenz zur
Überarbeitung des Maastrichter Vertrags als Entwurf verabschiedet und am
2.Oktober 1997 unterzeichnet3. Er trat am 1.Mai 1999 in Kraft, nachdem in allen
Unionsstaaten gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften die innerstaat-
lichen Ratifikationsverfahren (vgl. Art. 23 GG, Art. 59 Abs. 2 GG für die Ratifi-
kation in Deutschland) erfolgreich abgeschlossen worden waren.

17 Der Vertrag von Amsterdam nahm keine grundsätzlichen Änderungen der
Maastrichter Unionsarchitektur vor. Allerdings erhielt die Europäische Gemein-
schaft zusätzliche Kompetenzen im Bereich der Innenpolitik, indem ein neuer
Titel IV in den EG-Vertrag eingefügt wurde („Visa, Asyl, Einwanderung und an-
dere Politiken betreffend den freien Personenverkehr“). Die Vetomöglichkeiten
und damit die Einflussnahme des Europäischen Parlaments in der Gemein-

1 Ex-Art. N Abs. 2 EUV.
2 ABl.EG 1994 Nr. C 241, S. 6.
3 ABl.EG 1997 Nr. C 340, S. 1.
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schaftsgesetzgebung wurden durch eine Ausweitung des Mitentscheidungsver-
fahrens (vgl. Art. 251 EGV a. F.) auf weitere EG-Rechtsetzungsmaterien erwei-
tert. Zudem sah der Amsterdamer Unionsvertrag erstmals „Bestimmungen über
eine verstärkte Zusammenarbeit“ vor (Art. 43 bis Art. 45 EUV a. F.). Diese er-
lauben es einem kleineren Kreis von Unionsstaaten, aufgrund flexibler Entschei-
dungsmechanismen in der Integration weiter voranzuschreiten.

6. Vertrag von Nizza 2001

18Am 1. Februar 2003 trat der Vertrag von Nizza in Kraft4. Institutionelle Fragen
standen bei der Vertragsgestaltung im Vordergrund. Neu geregelt wurden ins-
besondere die Zusammensetzung von Rat, Kommission und Parlament. Auch
das gemeinschaftliche Rechtsschutzsystem durch den Europäischen Gerichtshof
und das Europäische Gericht erster Instanz erfuhr eine Reform. Auch wurde ein
weiteres Mal der Anwendungsbereich des Mitentscheidungsverfahrens aus-
gedehnt sowie die Möglichkeiten der Entscheidung mit qualifizierter Mehrheit
im Rat. Darüber hinaus wurden die Bestimmungen über die Verstärkte Zusam-
menarbeit ergänzt und neu gefasst.

7. Auflösung der EGKS2002

19Während die Verträge zur Europäischen Union (Art. 51 EUV a. F.), zur Europä-
ischen Gemeinschaft (Art. 312 EGV a. F.) und zur Europäischen Atomgemein-
schaft (Art. 208 EAGV) auf unbegrenzte Zeit gelten sollten, war der auf eine
Geltungsdauer von 50 Jahren angelegte Gründungsvertrag der EGKS (Art. 97
EGKSV) am 23. Juli 2002 abgelaufen. Ein dem Vertrag von Nizza beigefügtes
Protokoll zum EG-Vertrag über die finanziellen Folgen des Ablaufs der Gel-
tungsdauer des EGKS-Vertrags und über die Errichtung und Verwaltung des
Forschungsfonds für Kohle und Stahl5 sah vor, dass das gesamte Vermögen und
alle Verbindlichkeiten der EGKS auf die Europäische Gemeinschaft überging.

8. Erweiterung der Europäischen Union

20Bereits im Juni 1993 hatte der Europäische Rat von Kopenhagen den mittel- und
osteuropäischen Nachbarstaaten einen EU-Beitritt unter bestimmten politischen
und wirtschaftlichen Voraussetzungen in Aussicht gestellt. Dem Vorschlag der
Europäischen Kommission in ihrer Agenda 2000 vom 15. Juli 1997 folgend, wur-
den die Beitrittsverhandlungen am 31.März 1998 zunächst mit Polen, Ungarn,
der Tschechischen Republik, Slowenien, Estland und Zypern aufgenommen.

4 ABl.EG 2001 Nr. C 80, S. 1; ABl.EG 2003 Nr. C 24, S. 11.
5 ABl.EG 2001 Nr. C 80, S. 67.
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Der Europäische Rat beschloss im Dezember 1999, die Beitrittsverhandlungen
mit Bulgarien, der Slowakei, Lettland, Litauen, Rumänien und Malta im Februar
2000 aufzunehmen. Nach Abschluss der Beitrittsverhandlungen mit zehn Staaten
ist das Beitrittsabkommen am 16.April 2003 unterzeichnet worden6. Zum 1.Mai
2004 wurden Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei, Slowenien,
Tschechien, Ungarn und Zypern als neue Mitglieder in die Europäische Union
aufgenommen. Das Beitrittsabkommen mit Bulgarien und Rumänien ist am
25.April 2005 unterzeichnet worden7. Beide Staaten sind der Europäischen
Union zum 1. Januar 2007 beigetreten. Nachdem mit Kroatien im Juni 2011 die
Beitrittsverhandlungen abgeschlossen waren, ist das Beitrittsabkommen am
9.Dezember 2011 unterzeichnet worden8. Der Beitritt Kroatiens ist am 1. Juli
2013 erfolgt. Die Europäische Union bestand damit – bis zum Austritt Groß-
britanniens – aus 28 Mitgliedstaaten.

21 Mit Albanien, Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien sowie Serbien
und Montenegro einschließlich des Kosovo hat der Europäische Rat im Juni
2003 weiteren westlichen Balkanstaaten eine EU-Mitgliedschaft in Aussicht ge-
stellt. Seit 2004 bestehen mit diesen Staaten Europäische Partnerschaften9. Die
Beitrittsverhandlungen mit Montenegro haben im Juni 2013 begonnen. Seit
Januar 2014 wird zudem mit Serbien verhandelt. Mit Albanien und Nordmaze-
donien werden seit dem 19. Juli 2022 Beitrittsverhandlungen geführt. Bosnien
und Herzegowina hat seinen Beitrittsantrag am 15. Februar 2016 eingereicht.
Mit der Ukraine am 28. Februar 2022 und Georgien sowie Moldawien am
3.März 2022 haben weitere Staaten Osteuropas – vor dem Hintergrund der rus-
sischen Invasion in die Ukraine – den Beitritt zur Europäischen Union beantragt.

22 Nach schwierigen Verhandlungen hat der Europäische Rat im Dezember 1999
die Türkei in den Status eines Beitrittskandidaten erhoben. Mit der Türkei hat die
EU am 3.Oktober 2005 Beitrittsverhandlungen aufgenommen und im Januar 2006
eine Beitrittspartnerschaft beschlossen10. Nach einem gescheiterten Putschversuch
in der Türkei im Juni 2016 hat sich die innerstaatliche Lage im Hinblick auf
rechtsstaatliche Garantien und die Menschenrechte in der Türkei dramatisch ver-
schlechtert. Das Europäische Parlament hat mit Blick hierauf in einer Entschlie-
ßung vom 6. Juli 2017 eine Aussetzung der Beitrittsverhandlungen gefordert11.

6 ABl.EU 2003 Nr. L 236, S. 17.
7 ABl.EU 2005 Nr. L 157, S. 11.
8 ABl.EU 2012 Nr. L 112, S. 6.
9 Verordnung (EG) Nr. 533/2004, ABl.EU 2004 Nr. L 86, S. 1; vgl. auch die Beschlüsse ABl.
EU 2004 Nr. L 223, S. 20; ABl.EU 2006 Nr. L 35, S. 1; ABl.EU 2008 Nr. L 80, S. 1 (Albanien);
ABl.EU 2004 Nr. L 221, S. 10; ABl.EU 2006 Nr. L 35, S. 19; ABl.EU 2008 Nr. L 80, S. 18 (Bos-
nien und Herzegowina); ABl.EU 2004 Nr. L 222, S. 20; ABl.EU 2006 Nr. L 35, S. 57 (ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien); ABl.EU 2004 Nr. L 227, S. 21; ABl.EU 2006 Nr. L 35,
S. 32; ABl.EU 2008 Nr. L 80, S. 46 (Serbien und Montenegro einschließlich des Kosovo).
10 ABl.EU 2006 Nr. L 22, S. 34; ABl.EU 2008 Nr. L 51, S. 4.
11 Entschließung des Europäischen Parlaments v. 6.7.2017 zu dem Bericht 2016 der Kommis-
sion über die Türkei (2016/2308(INI)), P8_TA-PROV (2017) 0306.
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Vor dem Hintergrund der weltweiten Finanzkrise, die Island in besonders schwe-
rer Weise betroffen hatte, wurde auch über dessen raschen Beitritt zur Euro-
päischen Union diskutiert. Island hatte sein EU-Beitrittsgesuch am 23. Juli 2009
in Stockholm offiziell der schwedischen Ratspräsidentschaft übergeben. Am
27. Juli 2010 waren die Beitrittsverhandlungen offiziell eröffnet worden. Nach
Parlamentswahlen und einem Regierungswechsel im Jahr 2013 hat die isländische
Regierung ihren Beitrittsantrag im März 2015 jedoch wieder zurückgezogen.

9. Vertrag über eine Verfassung für Europa 2004

23Der Europäische Rat von Laeken hatte im Dezember 2001 in der „Erklärung
von Laeken zur Zukunft der Europäischen Union“12 die Einsetzung des „Kon-
vents zur Zukunft Europas“ unter dem Vorsitz des ehemaligen französischen
Staatspräsidenten Valéry Giscard d’Estaing beschlossen und den Konvent mit
der Ausarbeitung eines Entwurfs eines Europäischen Verfassungsvertrags beauf-
tragt. Angestrebt waren dabei eine Weiterentwicklung der Europäischen Union
bei gleichzeitiger Vereinfachung der Verträge, eine klarere Kompetenzabgren-
zung zwischen der Europäischen Union, den Europäischen Gemeinschaften
und den Mitgliedstaaten sowie eine Stärkung von Demokratie und Transparenz
auf europäischer Ebene. Der Konvent diskutierte unter Beteiligung einer breiten
Öffentlichkeit weitgehende Reformen und legte im Juli 2003 den daraus hervor-
gegangenen Entwurf eines „Vertrags über eine Verfassung für Europa“ vor. Nach
umfangreichen Änderungen, die das Ergebnis intensiver Verhandlungen der Re-
gierungskonferenz darstellen, wurde der Entwurf am 29.Oktober 2004 von den
Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten in Rom unterzeichnet13. Der
Vertrag sollte, die Ratifikation durch alle Mitgliedstaaten vorausgesetzt, am
1.November 2006 in Kraft treten. Nachdem der Verfassungsvertrag in Referen-
den in Frankreich am 29.Mai 2005 und in den Niederlanden am 1. Juni 2005 ab-
gelehnt worden ist, ist der Ratifikationsprozess allerdings gescheitert. Nach einer
Reflexionsphase, die als Zeit für Dialog und Kommunikation genutzt werden
sollte, ist die Verfassungsidee vorerst aufgegeben worden. Wesentliche Inhalte
des Verfassungsvertrags sind jedoch in den am 13.Dezember 2007 unterzeichne-
ten Reformvertrag von Lissabon übernommen worden.

10. Vertrag von Lissabon 2007

24Nachdem absehbar war, dass der Ratifikationsprozess des Verfassungsvertrags
nicht erfolgreich durchlaufen werden konnte, beschloss der Europäische Rat im
Juni 2007 die Einberufung einer Regierungskonferenz und erteilte dieser ein

12 EuGRZ 2002, S. 662.
13 ABl.EU 2004 Nr. C 310, S. 1.
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Mandat zur Ausarbeitung eines Vertragsentwurfs für einen Reformvertrag, der
an die Stelle des gescheiterten Verfassungsvertrags treten sollte. Die Unterzeich-
nung des Reformvertrags erfolgte am 13.Dezember 2007 in Lissabon14.

25 Nachdem ein erstes Referendum in Irland über eine die Ratifikation des Re-
formvertrags ermöglichende Verfassungsänderung am 12. Juni 2008 einen negati-
ven Ausgang hatte, sprachen sich die Iren in einem zweiten Referendum am
2.Oktober 2009 für eine Verfassungsänderung aus. Der Europäische Rat war Ir-
land zuvor in mehreren Punkten entgegengekommen. So wurde klargestellt, dass
der Reformvertrag keine Änderung in Bezug auf den Umfang und die Ausübung
der Zuständigkeiten der Union im Bereich der Steuerpolitik bewirken wird, dass
die Neutralitätspolitik Irlands unberührt bleiben wird und dass – nicht zuletzt
mit Blick auf das irische Abtreibungsverbot – die Bestimmungen der irischen
Verfassung betreffend das Recht auf Leben, die Bildung und die Familie weder
von der Europäischen Grundrechte-Charta noch von den Bestimmungen über
die Justiz- und Innenpolitik berührt werden. Zudem wurde der irischen Seite be-
stätigt, dass den Arbeitnehmerrechten künftig hohe Bedeutung beigemessen
wird. Wichtigstes Zugeständnis ist sicherlich, dass Irland auch künftig ein Kom-
missionsmitglied stellen soll. Dies sollte dadurch erreicht werden, dass der Euro-
päische Rat nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon einen Beschluss fassen
sollte, wonach weiterhin ein Staatsangehöriger jedes Mitgliedstaats der Kommis-
sion angehören wird (vgl. Rn. 256).

26 Deutschland hat den Vertrag am 25. September 2009 ratifiziert. Zuvor hatte
das BVerfG im sogenannten Lissabon-Urteil15 zwar die Vereinbarkeit des Vertra-
ges mit dem Grundgesetz festgestellt, allerdings ebenfalls entschieden, dass das
Begleitgesetz über die Ausweitung und Stärkung der Rechte des Bundestags und
des Bundesrats in Angelegenheiten der Europäischen Union gegen Verfassungs-
recht verstößt. Nachdem die Vorgaben des BVerfG Anfang September 2009 in
neuen Begleitgesetzen umgesetzt wurden, hat der Bundespräsident die Ratifika-
tionsurkunde am 25. September unterzeichnet. Noch am selben Tag wurde die
Urkunde bei der Regierung der Italienischen Republik, dem Depositar der
Union, hinterlegt. Als letzter Mitgliedstaat hat Tschechien den Vertrag von Lis-
sabon am 3.November 2009 ratifiziert, nachdem der Europäische Rat auf seinem
Gipfeltreffen am 29./30.Oktober 2009 in Brüssel eine Ausnahmeregelung be-
schlossen hatte, wonach die im Vertrag enthaltene Grundrechte-Charta keine
Rechtsgrundlage für mögliche Klagen gegen die sogenannten Benes-Dekrete
von 1945 ist.

27 Da das Scheitern des Verfassungsvertrags nicht zuletzt darauf zurückzuführen
ist, dass in Teilen der Bevölkerung einiger Mitgliedstaaten Befürchtungen bestan-
den, die Europäische Union werde sich mit einer Verfassung, mit der Betonung
eigener Symbole (Hymne, Flagge etc.), mit einem eigenen Außenminister und

14 ABl.EU 2007 Nr. C 306, S. 1.
15 BVerfGE 123, 267 – Lissabon.
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mit als Gesetzen bezeichneten Rechtsakten zu einem zentralistischen und quasi-
staatlichen Gebilde entwickeln, wurde dieses formelle Verfassungskonzept im
Vertrag von Lissabon aufgegeben. Auch die Streichung der noch im Verfassungs-
vertrag vorhandenen ausdrücklichen Bestimmung über den Vorrang des Unions-
rechts vor innerstaatlichem Recht zielt in die gleiche Richtung. Der Vertrag von
Lissabon ist jedoch vielfach nur formal von der staatsähnlichen Terminologie des
Verfassungsvertrags abgerückt. Materiell ist dessen Substanz im Vertrag von
Lissabon weitgehend erhalten geblieben.

28Der Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische
Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft ist am
1.Dezember 2009 in Kraft getreten. Anders als noch im Verfassungsvertrag vor-
gesehen, sind die Verträge durch den Vertrag von Lissabon jedoch nicht in einem
einzigen Dokument zusammengefasst worden. Während der EU-Vertrag grund-
legend neu strukturiert worden ist, ist die Grundstruktur des EG-Vertrags, der in
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEU-Vertrag) umbe-
nannt worden ist16, im Wesentlichen erhalten geblieben. Eine einheitliche und
rechtsfähige Europäische Union ist an die Stelle der aufgelösten Europäischen
Gemeinschaft getreten (Art. 1 Abs. 3 Satz 3, Art. 47 EUV). Die Union ist im Rah-
men ihrer Zuständigkeiten nunmehr selbst Trägerin völkerrechtlicher Rechte
und Adressatin völkerrechtlicher Pflichten. Die Europäische Atomgemeinschaft
bleibt neben der Europäischen Union als eigenständige supranationale Gemein-
schaft erhalten.

29Zu den wichtigsten institutionellen Neuerungen durch den Vertrag von Lis-
sabon zählen die Einführung eines gewählten Präsidenten des Europäischen
Rates (Art. 15 Abs. 2, Abs. 5 EUV), die Aufnahme des Europäischen Rates in
den Kreis der Organe der Union (Art. 13 Abs. 1 EUV), die Stärkung des Europäi-
schen Parlaments durch das Recht, den Präsidenten der Kommission zu wählen
(Art. 14 Abs. 1 Satz 3 EUV), sowie die Neuordnung der Abstimmungsmechanis-
men im Rat der Europäischen Union (Art. 16 EUV). Weitere wesentliche Neue-
rungen betreffen den Grundrechtsschutz in der Union und den Beitritt der
Union zur EMRK (Art. 6 Abs. 2 EUV), wobei dieser Beitritt die Kompetenzver-
teilung zwischen Union und Mitgliedstaaten unberührt lassen soll. Die nur ge-
ringfügig veränderte Grundrechte-Charta wird rechtlich gleichrangig neben die
die Union begründenden Verträge gestellt und damit auf die Ebene von primärem
Unionsrecht gehoben (Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 Hs. 2 EUV).

11. Austritt Großbritanniens

30Angesichts der Wahlerfolge der europaskeptischen UK Independence Party
(UKIP) und schlechter Umfragewerte für seine eigene Partei kündigte im Januar
2013 der damalige Premierminister David Cameron an, er werde, sofern er im

16 Art. 2 Nr. 1 des Vertrags von Lissabon.
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Jahr 2015 wiedergewählt werde und nachdem er mit seinen europäischen Part-
nern über eine Reform der Europäischen Union im Sinne Großbritanniens ver-
handelt habe, spätestens im Jahr 2017 ein Referendum über den Verbleib seines
Landes in der Europäischen Union abhalten lassen. Eine der zentralen Forderun-
gen der britischen Regierung bei den Reformverhandlungen war es, den Zustrom
von Arbeitnehmern aus anderen EU-Mitgliedstaaten zu bremsen. Das vom
Europäischen Rat vom 18./19. Februar 2016 verabschiedete „New Settlement
for the United Kingdom within the European Union“17 sah diesbezüglich Ände-
rungen des Unionssekundärrechts vor. Danach sollte ein Mitgliedstaat der Kom-
mission und dem Rat mitteilen, wenn ein außergewöhnlich großer Zustrom von
Arbeitnehmern zu verzeichnen ist, der aufgrund seines Ausmaßes wichtige As-
pekte seines Systems der sozialen Sicherheit beeinträchtigt oder erhebliche und
voraussichtlich anhaltende Schwierigkeiten auf seinem Arbeitsmarkt verursacht
oder dazu führt, dass das ordnungsgemäße Funktionieren seiner öffentlichen
Dienste übermäßigen Belastungen ausgesetzt ist. Auf Grundlage eines Kommis-
sionsvorschlags sollte es dem Rat dann möglich sein, den betreffenden Mitglied-
staat zu ermächtigen, den Zugang von neu hinzukommenden Arbeitnehmern aus
der EU zu nicht durch Beiträge finanzierten Lohnergänzungsleistungen für
einen Zeitraum von bis zu insgesamt vier Jahren ab Aufnahme der Beschäftigung
zu beschränken.

31 Trotz dieses Entgegenkommens stimmten im Referendum vom 23. Juni 2016
51,89% der Briten für einen „Brexit“, also den Austritt Großbritanniens aus der
Europäischen Union. Am 29.März 2017 hat die britische Regierung das Aus-
trittsgesuch gemäß Art. 50 Abs. 2 Satz 1 EUV dem Europäischen Rat überge-
ben18. Zugleich hat Großbritannien auch den Austritt aus der Europäischen
Atomgemeinschaft gemäß Art. 106a Abs. 1 EAGV i.V.m. Art. 50 Abs. 2 Satz 2
EUV beantragt. Damit wäre der Austritt gemäß Art. 50 Abs. 3 EUV zwei Jahre
nach Abgabe der Austrittserklärung, also am 29.März 2019 erfolgt.

32 Die seit dem 19. Juni 2017 zwischen der Union und dem Vereinigten König-
reich geführten Verhandlungen gemäß Art. 50 Abs. 2 Satz 2 EUV sind im No-
vember 2018 in ein Austrittsabkommen gemündet19. Da dieses lediglich die Mo-
dalitäten des Austritts regeln sollte, aber keine wesentlichen Aussagen über die
künftigen Rechtsbeziehungen der Vertragsparteien enthielt, war ihm eine „Poli-
tische Erklärung zur Festlegung des Rahmens für die künftigen Beziehungen
zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich“ beigefügt
worden20. Da die Ratifikation des Austrittsabkommens im britischen Unterhaus
zunächst trotz mehrfacher Anläufe gescheitert war, war die Zweijahresfrist ge-

17 ABl.EU 2016 Nr. C 69 I, S. 1.
18 Siehe den Brief der britischen Premierministerin Theresa May an den Präsidenten des Euro-
päischen Rates Donald Tusk, mit dem der Austritt notifiziert wird: http://www.consilium.
europa.eu/media/24079/070329_uk_letter_tusk_art50.pdf.
19 ABl.EU 2019 Nr. C 66 I, S. 1.
20 ABl.EU 2019 Nr. C 66 I, S. 185.
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mäß Art. 50 Abs. 3 EUV mehrfach einvernehmlich verlängert worden, zuletzt
bis zum 31. Januar 202021, um einen ungeregelten Austritt, einen sogenannten
„No-deal Brexit“, zu verhindern. Als Hindernis für eine Ratifikation durch das
Vereinigte Königreich erwies sich vor allem das dem Austrittsabkommen beige-
fügte Protokoll zu Irland/Nordirland22. Die dort enthaltene sogenannte „Back-
stop“-Regelung sollte eine offene Grenze ohne Grenzkontrollen zwischen der
Republik Irland und Nordirland gewährleisten, um ein Wiederaufflammen des
Nordirland-Konflikts zu verhindern. Das Protokoll sah daher vor, dass das Ver-
einigte Königreich und Nordirland auch nach dem Austritt aus der Europäischen
Union der Europäischen Zollunion angehören sollten, bis eine endgültige Über-
einkunft zwischen der Union und dem Vereinigten Königreich im Hinblick auf
Nordirland getroffen sein würde. Beide Seiten sollten sich nach Kräften bemü-
hen, eine solche Übereinkunft zu erreichen. Die britische Befürchtung war, dass
mit diesem „Backstop“ Großbritannien auf unbestimmte Zeit in der Zollunion
„gefangen“ sein könnte, was den Abschluss eigener Handelsabkommen des Ver-
einigten Königreichs unmöglich machen würde. Am 17.Oktober 2019 führten
Nachverhandlungen zu einer Revision des Irland/Nordirland-Protokolls23 und
einer entsprechenden Anpassung des Austrittsabkommens24. Danach bleibt
Nordirland Teil des britischen Zollgebiets. Gleichzeitig finden alle relevanten
Binnenmarktregeln der Europäischen Union sowie der EU-Zollkodex in Nord-
irland Anwendung. Dazu notwendige Kontrollen und Erhebungen der Zölle
finden allerdings nicht zwischen Irland und Nordirland statt, sondern an den
Eingangspunkten der irischen Insel in Nordirland. Nachdem alle Seiten das ge-
änderte Austrittsabkommen, das am 24. Januar 2020 unterzeichnet worden ist25,
ratifiziert haben26, ist Großbritannien mit Ablauf des 31. Januar 2020 aus der
Europäischen Union ausgeschieden. Das Austrittsabkommen ist am 1. Februar
2020 in Kraft getreten27. Auch nach dem Austritt galten zunächst weite Teile des
materiellen Unionsrechts für das Vereinigte Königreich gemäß Art. 126 i.V.m.
Art. 127 Abs. 1 des Austrittsabkommens während eines Übergangszeitraums bis
zum 31.Dezember 2020 weiter. Seit dem 1.Mai 2021 regelt das Abkommen über

21 Beschluss des Europäischen Rates, im Einvernehmen mit dem Vereinigten Königreich ge-
fasst, zur Verlängerung der Frist nach Art. 50 Abs. 3 EUV v. 29.10.2019, ABl.EU 2019
Nr. L 278 I, S. 1.
22 ABl.EU 2019 Nr. C 66 I, S. 85.
23 ABl.EU 2019 Nr. C 384 I, S. 92; Protokoll zu Irland/Nordirland, ABl.EU 2020 Nr. L 29,
S. 102.
24 ABl.EU 2019 Nr. C 384 I, S. 1.
25 Abkommen v. 24.1.2020 über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und
Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft, ABl.EU
2020 Nr. L 29, S. 7.
26 Vgl. Beschluss (EU) 2020/135 des Rates v. 30.1.2020 über den Abschluss des Abkommens
über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäi-
schen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft, ABl.EU 2020 Nr. L 29, S. 1.
27 ABl.EU 2020 Nr. L 29, S. 189.
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Handel und Zusammenarbeit vom 30.Dezember 2020 die Beziehungen zwi-
schen der Europäischen Union und Großbritannien28. Das Abkommen war ab
dem 1. Januar 2021 vorläufig anwendbar und ist am 1.Mai 2021 in Kraft getreten.

28 ABl.EU 2021 Nr. L 149, S. 10.



2. Kapitel
Die Europäische Union

I. Die Architektur der Europäischen Union

1. Struktur und Charakteristik des Unionsrechts

a) Von der Tempelkonstruktion zur einheitlichen Union

33Die Struktur der Europäischen Union wurde bis zum Inkrafttreten des Vertrags
von Lissabon zumeist mit dem Bild einer Tempelkonstruktion veranschaulicht.
Die Union stellte danach das verbindende Dach über drei Säulen dar, wobei die
erste Säule aus den beiden Europäischen Gemeinschaften EG und EAG bestand.
Die zweite Säule bildete die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)
und die dritte Säule die Polizeiliche und Justizielle Zusammenarbeit in Straf-
sachen (PJZS). Der bis zum Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon am 1.De-
zember 2009 geltende EU-Vertrag begründete eine spezifische Verknüpfung
zwischen den beiden Europäischen Gemeinschaften als supranationale erste
Säule, mit der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) sowie der
Polizeilichen und Justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen (PJZS), den beiden
intergouvernementalen Säulen der Union. Mit der Supranationalität der ersten
Säule war gemeint, dass die Mitgliedstaaten Kompetenzen auf die Gemeinschaft
als eigene Hoheitsrechtsträger übertragen hatten. Die Säulen GASP und PJZS
wurden hingegen als intergouvernemental bezeichnet, weil die Mitgliedstaaten
keine Kompetenzen auf eine internationale Organisation als eigenständigen Ho-
heitsrechtsträger übertragen hatten, sondern weiterhin Inhaber dieser Kom-
petenzen blieben. Sie hatten sich lediglich völkerrechtlich – durch den Unions-
vertrag – zur Koordinierung der Ausübung dieser Kompetenzen verpflichtet.
Die Verknüpfung der Säulen miteinander durch den EU-Vertrag a. F. verdeut-
lichte insbesondere Art. 1 Abs. 3 EUV a. F. Dort hieß es: „Grundlage der Union
sind die Europäischen Gemeinschaften, ergänzt durch die in diesem Vertrag ein-
geführten Politiken und Formen der Zusammenarbeit. Aufgabe der Union ist es,
die Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen ihren Völkern
kohärent und solidarisch zu gestalten.“ Die Union selbst besaß bei dieser Kon-
struktion keine Rechtspersönlichkeit1.

1 Vgl. 6. Aufl., Rn. 79 ff.
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34 Der Vertrag von Lissabon hat die bisherige Struktur der Europäischen Union
grundlegend verändert. Auch wenn es sich beim Vertrag von Lissabon formell
um eine Vertragsreform, also nicht um eine Ersetzung, sondern lediglich um
eine Änderung der bestehenden Verträge handelt (Rn. 28), hat der Reformvertrag
gleichwohl die Neugründung einer rechtsfähigen Europäischen Union vorge-
nommen. Somit handelt es sich, auch wenn man diesen Anschein eigentlich ver-
meiden wollte, um eine deutliche Zäsur. Dies wird bereits in Art. 1 EUV deutlich.
Die Europäischen Gemeinschaften EG und EAG werden darin nicht mehr als
Grundlage der Union benannt. Nunmehr bilden der Vertrag über die Euro-
päische Union sowie der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
die Grundlage der Union (Art. 1 Abs. 3 Satz 1 EUV). Bezüglich der Euro-
päischen Gemeinschaft regelt der Vertrag, dass die neue Union als Rechtsnach-
folgerin an die Stelle der EG tritt (Art. 1 Abs. 3 Satz 3 EUV). Als Rechtsnachfol-
gerin hat die Union alle internen und externen Rechte und Pflichten der EG
übernommen. Die EG ist damit aufgelöst. Die EAG bleibt hingegen als eigen-
ständige supranationale Gemeinschaft weiter neben der Union bestehen. Das
dem Vertrag von Lissabon beigefügte Protokoll zur Änderung des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft2 sieht insoweit zahlreiche An-
passungen des EAG-Vertrags an die neuen Verträge vor.

35 Die Verträge und Rechtsakte der EG werden aufgrund der Rechtsnachfolge zu
Rechtsakten der nunmehr rechtsfähigen Europäischen Union. Sofern bislang im
Rahmen der intergouvernementalen Unionssäulen GASP und PJZS die Unions-
staaten gemeinsam gehandelt und Rechtsakte gesetzt haben, sollen diese gemäß
Art. 9 des Lissabonner Protokolls über die Übergangsbestimmungen3 weitergel-
ten, bis sie in Anwendung der reformierten Verträge aufgehoben, für nichtig er-
klärt oder geändert werden. Wegen der Überführung der bislang intergouver-
nemental ausgestalteten PJZS in supranationale Entscheidungsstrukturen sind
für die Weitergeltung und Änderung für auf der Grundlage der bisherigen PJZS-
Bestimmungen erlassenen Rechtsakte in Art. 10 des Protokolls Übergangs-
bestimmungen vorgesehen.

36 Seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon besitzt die Union gemäß Art. 47
EUV Rechtspersönlichkeit. Zudem besitzt sie in jedem Mitgliedstaat die weitest-
gehende Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die juristischen Personen nach dessen
Rechtsvorschriften zuerkannt ist (Art. 335 AEUV). Weiterhin sieht Art. 1 Abs. 1
EUV vor, dass der Union von den Mitgliedstaaten Zuständigkeiten zur Verwirk-
lichung ihrer gemeinsamen Ziele übertragen werden. Allerdings ist die Union
nach dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung (Rn. 151) nicht ermäch-
tigt, über die ihr von den Mitgliedstaaten übertragenen Zuständigkeiten hinaus
gesetzgeberisch tätig zu werden (Art. 5 Abs. 2 EUV). Dies wird durch Erklärung
Nr. 24 zur Rechtspersönlichkeit der Europäischen Union4 noch einmal beson-

2 ABl.EU 2007 Nr. C 306, S. 197.
3 ABl.EU 2007 Nr. C 306, S. 157.
4 ABl.EU 2008 Nr. C 115, S. 346.
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ders hervorgehoben. In den Bereichen, in denen ihr von den Mitgliedstaaten Zu-
ständigkeiten übertragen wurden, ist die Union damit nunmehr eigenständige
Hoheitsrechtsträgerin. Im Bereich der GASP werden der Union nunmehr auch
bestimmte eigene Kompetenzen zur eigenständigen Wahrnehmung übertragen
(vgl. näher Rn. 42 ff.). Gemäß Art. 24 Abs. 1 UAbs. 2 EUV bleiben insoweit be-
sondere Entscheidungsstrukturen mit intergouvernementalem Charakter be-
stehen (Rn. 1262). Damit besteht künftig eine einheitliche, rechtsfähige Union,
die im Rahmen ihrer Kompetenzen supranational, im Bereich der GASP jedoch
intergouvernemental entscheidet. Für den supranationalen Bereich ist dabei ins-
besondere kennzeichnend, dass einzelne Mitgliedstaaten auch ohne ihre Zustim-
mung im Wege der Mehrheitsabstimmung verpflichtet werden können. Die neue
Union stellt sich daher als „aufgeblähte“ Gemeinschaft dar.

b) Die Union als Staatenverbund

37Der EU-Vertrag enthält keine präzisere „Legaldefinition“ der Europäischen
Union als die Aussage des Art. 1 Abs. 3 Satz 1 EUV: „Grundlage der Union sind
dieser Vertrag und der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union.“
Der EU-Vertrag versteht sich als „eine neue Stufe bei der Verwirklichung einer
immer engeren Union der Völker Europas“ (Art. 1 Abs. 2 EUV). Die europäi-
sche Integration gründet sich danach auf zwischen den Mitgliedstaaten vertrag-
lich vereinbarte Rechtssätze. Im Gegensatz zur staatlichen Einheitsbildung zielt
das Recht der europäischen Integration nicht auf eine (innerstaatliche) Homo-
genität der Lebensverhältnisse, sondern auf die institutionelle Weiterentwicklung
des gemeinsamen Handelns unter gleichzeitiger Absicherung der Vielfalt unter-
schiedlicher mitgliedstaatlicher (Verfassungs-)Kulturen. Dies wird auch dadurch
verdeutlicht, dass Änderungen der Verträge, also Änderungen der Grundlagen
der Union, auch in Zukunft nur nach Ratifikation durch alle Vertragsparteien in
Kraft treten können (Art. 48 Abs. 4 UAbs. 2 EUV, vgl. aber auch Abs. 6 und 7,
Rn. 68 ff.). Die Mitgliedstaaten sind daher weiter die „Herren der Verträge“.
Jeder Mitgliedstaat kann überdies im Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen
Vorschriften beschließen, aus der Europäischen Union auszutreten (Art. 50 EUV,
Rn. 85 ff.).

38Die Rechtsnatur der Europäischen Union war nach der alten Rechtslage äu-
ßerst umstritten. Das BVerfG hat die Europäische Union in seinem Maastricht-
Urteil vom 12.Oktober 1993 als einen „Staatenverbund zur Verwirklichung
einer immer engeren Union der staatlich organisierten Völker Europas“ bezeich-
net5. Im achten Leitsatz des Maastricht-Urteils betont das BVerfG: „Der EU-
Vertrag begründet einen Staatenverbund, (. . .) keinen sich auf ein europäisches
Staatsvolk stützenden Staat“. In seinem Lissabon-Urteil vom 30. Juni 20096 hat

5 BVerfGE 89, 155, 188 –Maastricht.
6 BVerfGE 123, 267 – Lissabon.
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das BVerfG an diesem Verständnis der Europäischen Union festgehalten. Der
Begriff des Verbundes erfasst nach Ansicht des BVerfG eine „enge, auf Dauer
angelegte Verbindung souverän bleibender Staaten, die auf vertraglicher Grund-
lage öffentliche Gewalt ausübt, deren Grundordnung jedoch allein der Ver-
fügung der Mitgliedstaaten unterliegt und in der die Völker – das heißt die
staatsangehörigen Bürger – der Mitgliedstaaten die Subjekte demokratischer
Legitimation bleiben“7.

c) Die Charakteristik des supranationalen Unionsrechts

39 Das Unionsrecht besteht aus dem primären und dem abgeleiteten Unionsrecht.
Das primäre Unionsrecht bilden der EU- sowie der AEU-Vertrag. Beide Verträge
sind rechtlich gleichrangig und bilden gemeinsam die Grundlage der Union (vgl.
Art. 1 Abs. 3 Satz 1 und 2 EUV, Art. 1 Abs. 2 AEUV). Ebenfalls zum primären
Unionsrecht zählen die den Verträgen beigefügten Protokolle und Anhänge
(Art. 51 EUV). Teil des primären Unionsrechts ist auch die Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union, deren rechtsverbindliche Geltung Art. 6 Abs. 1
UAbs. 1 EUV anordnet und die gleichrangig neben dem EU- und dem AEU-
Vertrag stehen soll (Rn. 632). Über das geschriebene primäre und sekundäre Uni-
onsrecht hinaus gibt es auch ungeschriebenes Unionsrecht in Form allgemeiner
Rechtsgrundsätze sowie seltener in Form des Gewohnheitsrechts.

40 Das sekundäre, d. h. vom Primärrecht abgeleitete und daher normhierarchisch
diesem untergeordnete Unionsrecht wird von den Unionsorganen auf Grund-
lage der Verträge in Form von Rechtsakten erlassen. Die in den Mitgliedstaaten
mit Vorrang vor nationalem Recht anwendbaren Sekundärrechtsakte der Union,
hier insbesondere Verordnungen, machen für den Unionsbürger den spürbaren
supranationalen Charakter des Unionsrechts aus. In Deutschland stellt Art. 23
Abs. 1 GG die verfassungsrechtliche Grundlage für die Zulässigkeit dieser Wir-
kungen dar (Rn. 100 ff.). An Bedeutung gewinnt zunehmend auch das so-
genannte „Tertiärrecht“. Dabei handelt es sich um Recht, das auf Grundlage von
Sekundärrechtsakten von Unionsorganen erlassen wird (Rn. 329 ff.).

41 Der Begriff der Supranationalität wird allerdings nicht einheitlich verwendet.
Diese Charakterisierung wird in einem weiteren, wenig spezifischen Sinne für
jede die Staaten unmittelbar verpflichtende Entscheidung internationaler Organi-
sationen oder Gerichte gebraucht. Häufig wird von Supranationalität auch un-
genau im politischen, rechtlich nicht eindeutigen Sinne gesprochen, wenn der
Begriff als Synonym für eine prozesshafte Integration verwendet wird. Dem-
gegenüber wird hier der Begriff der Supranationalität in einem engeren Sinne
verwandt: zum einen mit Blick auf die besonderen Beschlussfassungsverfahren
der Europäischen Union, wenn einzelne Mitgliedstaaten auch ohne ihre Zustim-
mung im Wege der Mehrheitsabstimmung verpflichtet werden können; zum an-

7 BVerfGE 123, 267, 348 – Lissabon.
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deren ist für die Supranationalität des Unionsrechts kennzeichnend, dass es für
die Mitgliedstaaten und/oder für deren Individuen sowie Körperschaften ohne
Weiteres unmittelbar verbindlich und mit Vorrang vor dem nationalen Recht an-
wendbar ist. Dabei durchstößt es den nationalen Souveränitätspanzer, ohne dass
die Mitgliedstaaten dem noch jeweils gesondert – also über die Ratifikation der
Gründungsverträge hinaus – völkerrechtlich zustimmen müssten. Auch wirkt
das EU-Recht in den mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen in seiner Qualität als
Unionsrecht und nicht als in nationales Recht transformiertes Recht; eine solche
Transformation ist sogar unionsrechtlich unzulässig, da hiermit seine spezifi-
schen Qualitäten verloren gehen würden. Diese Wirkungsbesonderheiten be-
stehen dagegen bei dem Unionsrecht im Bereich der intergouvernemental ver-
bliebenen Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Insofern ist – entgegen
dem ersten Anschein – von einem einheitlichen Unionsrecht trotz der eigenen
Rechtspersönlichkeit der Union doch nicht die Rede. Vielmehr ist auch weiter-
hin von einem supranationalen und einem intergouvernementalen Unionsrecht
(im Rahmen der GASP) zu sprechen. Dies gilt sowohl für das Primär- als auch
für das Sekundärrecht.

d) Der intergouvernementale Charakter des Unionsrechts
im Bereich der GASP

42Die supranationalen Handlungsbefugnisse der Europäischen Union sind weit-
gehend im AEU-Vertrag geregelt, wohingegen der EU-Vertrag die nach wie vor
intergouvernementalen Rechtsgrundlagen der GASP (Art. 21 bis Art. 46 EUV)
enthält. Während die Rechtsordnung der EU im Übrigen supranational aus-
gestaltet ist und die Normen des Unionsrechts Anwendungsvorrang vor dem na-
tionalen Recht genießen (Rn. 175 ff.), erschöpft sich das intergouvernementale
Recht der GASP in seinen völkerrechtlichen, d. h. zwischenstaatlichen Bin-
dungswirkungen. Es besitzt keine unmittelbare Anwendbarkeit und somit kei-
nen das nationale Recht der Mitgliedstaaten verdrängenden Anwendungsvor-
rang. Derartige Rechtsakte bedürfen zur Bewirkung innerstaatlich verbindlicher
Effekte vielmehr stets eines innerstaatlichen Umsetzungsaktes (vgl. Art. 42 Abs. 2
UAbs. 1 Satz 3 EUV). Das nationale Recht ist jedoch im Lichte dieser Sekundär-
rechtsakte auszulegen8. Aufgrund intergouvernementaler Konsensverfahren be-
wahren sich die Unionsstaaten weitgehende Souveränität in den für sie besonders
sensiblen Bereichen der Außen- und Sicherheitspolitik, insbesondere für deren
integralen Bestandteil (Art. 42 Abs. 1 Satz 1 EUV), die Gemeinsame Sicherheits-
und Verteidigungspolitik. Auch für das intergouvernementale Unionsrecht gilt
nach der Rechtsprechung des EuGH der Grundsatz der Unionstreue, der als
„Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit“9 nunmehr Niederschlag in Art. 4

8 EuGH, Rs.C-105/03, ECLI:EU:C:2005:386, Rn. 43 ff. – Pupino.
9 EuGH, Rs.C-105/03, ECLI:EU:C:2005:386, Rn. 33 ff. – Pupino.
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Abs. 3 UAbs. 1 EUV gefunden hat und der auch den Bereich der GASP über-
wölbt.

43 Für die Beibehaltung des intergouvernementalen Charakters des GASP-
Rechts spricht, dass die GASP-Regelungen nicht in die Bestimmungen über die
supranationalen Unionspolitiken des AEU-Vertrags eingereiht sind, sondern
ihnen eine besondere Stellung im EU-Vertrag zugewiesen ist. Zudem wird im
Bereich von GASP und GSVP das völkerrechtliche Einstimmigkeitsprinzip weit-
gehend beibehalten. Die Beschlüsse im Bereich der GASP sind für die Mit-
gliedstaaten zwar rechtlich verbindlich (vgl. Art. 28 Abs. 2 EUV); sie erschöpfen
sich jedoch in ihrer völkerrechtlichen Verbindlichkeit. Dies wird durch Art. 24
Abs. 1 UAbs. 2 Satz 3 und Art. 31 Abs. 1 UAbs. 1 Satz 2 EUV bestätigt, wonach
der Erlass von Gesetzgebungsakten – mit ihren supranationalen Wirkungen –

ausdrücklich ausgeschlossen ist. Zudem hat die Regierungskonferenz beim
Abschluss des Vertrags von Lissabon in zwei Erklärungen betont, dass die Be-
stimmungen über die GASP die bestehenden Zuständigkeiten der Mitglied-
staaten für die Formulierung und Durchführung ihrer Außenpolitik nicht be-
rühren10.

44 Gleichwohl hat die Schaffung einer Rechtssubjektivität der Union durch den
Vertrag von Lissabon die Rechtslage insofern verändert, als diese neue Union
auch im Rahmen der GASP mit gewissen eigenen Kompetenzen ausgestattet
wird. Damit sind die Mitgliedstaaten nicht mehr die alleinigen Akteure im Be-
reich der GASP. Sollen die neuen Unionszuständigkeiten gleichwohl – wie all-
gemein unterstellt – nichts an dem intergouvernementalen Charakter der GASP
ändern, so bedarf die Intergouvernementalität der GASP nach Lissabon einer ge-
wissen Neuinterpretation11. Insofern ist festzuhalten, dass
– es erstens bei der Wirkungsbeschränkung der GASP-Maßnahmen auf völker-

rechtliche Verpflichtungen ohne Durchgriffswirkung, also ohne unmittelbare
Anwendbarkeit und Anwendungsvorrang, bleibt,

– zweitens eigene Unionskompetenzen in der GASP bestehen,
– drittens gleichwohl keine Verdrängung der mitgliedstaatlichen Kompetenzen

stattfindet, sondern nur völkerrechtlich gestuft-verbindliche inhaltliche Vor-
gaben getätigt werden, deren Einhaltung allerdings nur politisch, nicht jus-
tiziell kontrolliert werden kann, und

– viertens die Mitgliedstaaten durch die Konzentration der Entscheidungsbefug-
nisse in den von ihnen beherrschten Organen Europäischer Rat und Rat bei
prinzipiellem Einstimmigkeitserfordernis die Herrschaft über das „Ob“ und
„Wie“, also Inhalt und Dichte der Vorgaben für die nationalen Außenpoliti-
ken, uneingeschränkt in der Hand behalten haben.

10 Vgl. Erklärungen Nr. 13 u. 14 zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, ABl. EU
2008 Nr. C 115, S. 343.
11 Hierzu ausführlich Pechstein, JZ 2010, S. 425 ff.



I. Die Architektur der Europäischen Union 21

45Aufgrund der Ausschaltung von Kommission und Europäischem Parlament aus
den GASP-Entscheidungsbefugnissen bleibt es ohne Abstriche bei der fremdein-
wirkungsfreien Selbststeuerung der Mitgliedstaaten. Auf dieser Grundlage lässt
sich fraglos davon sprechen, dass die GASP auch nach dem Vertrag von Lissabon
weiterhin „intergouvernemental“ ist. Die Zurechnung der GASP zu den eigenen
Unionspolitiken wird dadurch aber nicht in Frage gestellt. Art. 2 Abs. 4 AEUV
bestätigt diesen unionseigenen Charakter der GASP noch einmal ausdrücklich.

2. Die materielle Verbundsicherung durch das Kohärenzgebot

46Eine das supranationale und das intergouvernementale Unionsrecht umklam-
mernde Funktion kommt in materieller Hinsicht dem Kohärenzgebot des Art. 7
AEUV zu, das für den Bereich der GASP in Art. 21 Abs. 3 UAbs. 2 EUV aus-
drücklich wiederholt wird. Danach achtet die Europäische Union auf die Kohä-
renz zwischen ihrer Politik und ihren Maßnahmen in den verschiedenen Berei-
chen (Art. 7 AEUV), insbesondere zwischen den einzelnen Bereichen ihres
auswärtigen Handelns sowie zwischen diesen und ihren übrigen Politikbereichen
(Art. 21 Abs. 3 UAbs. 2 EUV). Das Kohärenzgebot verlangt sowohl von den
Mitgliedstaaten bei der Politikgestaltung in der intergouvernementalen GASP
und GSVP als auch von der Union, ihre einzelnen Handlungen, aber auch ihr
grundsätzliches Politikverhalten in möglichst zusammenhängender und stimmi-
ger Weise, also „kohärent“, an den in Art. 3 EUV niedergelegten Unionszielen
auszurichten. Auf diese Weise soll der Eindruck des Auftritts eines einheitlichen
Akteurs sichergestellt werden.

47Zu unterscheiden sind die innere und die äußere Kohärenz. Die innere Kohä-
renz zielt auf den Zusammenhalt in der Union im Innenverhältnis. Mit Blick auf
den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt der Europäischen
Union spricht der AEU-Vertrag auch von Kohäsion. Hierzu ist ein eigener „Ko-
häsionsfonds“ eingerichtet worden (Art. 177 AEUV). Die innere Kohärenz wird
auch in Art. 3 Abs. 3 UAbs. 3 EUV angesprochen. Danach fördert die Union den
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und die Solidarität
zwischen den Mitgliedstaaten.

48Die äußere Kohärenz soll ein gemeinsames außen-, sicherheits- und entwick-
lungspolitisches Auftreten gegenüber Drittstaaten und internationalen Organi-
sationen, z. B. auf Konferenzen oder in Organen der Vereinten Nationen, ge-
währleisten. Dies kommt in Art. 21 Abs. 3 UAbs. 2 EUV zum Ausdruck,
wonach die Union insbesondere auf die Kohärenz aller von ihr ergriffenen au-
ßenpolitischen Maßnahmen achtet. Nach Art. 24 Abs. 3 UAbs. 2 Satz 2 EUVent-
halten sich die Unionsstaaten in der GASP „jeder Handlung, die den Interessen
der Union zuwiderläuft oder ihrer Wirksamkeit als kohärente Kraft in den inter-
nationalen Beziehungen schaden könnte“. Verantwortliche Unionsorgane für die
Herstellung dieser außenpolitischen Kohärenz sind der Rat und die Kommis-
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sion, die dabei vom Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheits-
politik unterstützt werden (Art. 21 Abs. 3 UAbs. 2 Satz 2 EUV).

49 Neben dem in Art. 7 AEUV verankerten allgemeinen Kohärenzgebot gibt es
noch besondere, im AEU-Vertrag ausformulierte Ausprägungen dieses Abstim-
mungsgebots. Die wichtigste hiervon ist Art. 215 AEUV, welcher der Union eine
unbedingte supranationale Umsetzungsverpflichtung bei GASP-Entscheidungen
über ein Handelsembargo auferlegt (Rn. 1293). Kohärenz wird hier erzielt durch
die unionsrechtliche Verpflichtungswirkung einer Maßnahme im Bereich der
GASP. Dabei wird in der GASP die außenpolitisch relevante Entscheidung über
das „Ob“ eines Embargos getroffen, die EU regelt im Rahmen der GASP-Vor-
gaben nach Art. 215 AEUV das „Wie“ im Rahmen ihrer supranationalen aus-
schließlichen Außenhandelskompetenz.

3. Die institutionelle Verbundsicherung durch den
institutionellen Rahmen

50 In institutioneller Hinsicht soll die Einheitsbildung durch das Kohärenzgebot
mittels eines institutionellen Rahmens (Art. 13 Abs. 1 UAbs. 1 EUV) sicher-
gestellt werden. Der Verbund der Union verlangt eine wechselseitige Ab-
stimmung der Politiken der supranationalen Bereiche mit dem intergouver-
nementalen Bereich von GASP und GSVP. So sind für den institutionellen
Zusammenhalt der Europäischen Union neben dem Europäischen Rat (Art. 15
Abs. 1 EUV) der Rat und die Kommission (Art. 21 Abs. 3 UAbs. 2 Satz 2 EUV)
verantwortlich. Sie werden dabei unterstützt vom Hohen Vertreter der Union
für Außen- und Sicherheitspolitik. Dagegen werden durch den EU-Vertrag dem
Gerichtshof der Europäischen Union (Art. 24 Abs. 1 UAbs. 2 Satz 6 EUV), der
Kommission (Art. 30 Abs. 1 EUV) und dem Europäischen Parlament nur wenige
Befugnisse im intergouvernementalen Bereich der GASP zugewiesen (Art. 27
Abs. 3 Satz 4 EUV, Art. 36 EUV, Art. 41 Abs. 3 UAbs. 1 Satz 2 EUV). Diese sind
zumeist auch ohne inhaltlich bestimmende Funktion.

51 Gemäß Art. 13 Abs. 2 Satz 1 EUV üben die Unionsorgane ihre Befugnisse
nach Maßgabe der Verträge, also EUV und AEUV, aus. Soweit diese Organe
auch im Rahmen der GASP tätig werden, sind die intergouvernementalen Beson-
derheiten dieses Rechtsbereichs zu beachten. Aufgrund der nunmehr gegebenen
Rechtspersönlichkeit der Union üben die im Rahmen der GASP tätigen Unions-
organe nunmehr jedoch eigene Befugnisse aus und sind nicht mehr – wie nach
der alten Rechtslage – nur im Wege der Organleihe für die Mitgliedstaaten tätig.
Die Wirkungsbesonderheiten des GASP-Rechts, die vom supranationalen Uni-
onsrecht abweichenden Rechtsetzungsverfahren und die weitestgehende Kon-
zentration der Befugnisse auf den Rat und den Europäischen Rat (vgl. nur
Art. 24 Abs. 1 UAbs. 2 Satz 2 EUV: „Sie [die GASP] wird vom Europäischen
Rat und vom Rat einstimmig festgelegt und durchgeführt (. . .)“) kennzeichnen
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jedoch weiterhin den Sonderstatus der GASP. Das Kohärenzgebot hat daher für
die gemeinsame Ausrichtung des supranationalen und des intergouvernemen-
talen Unionsrechts sowohl materiell als auch institutionell große Bedeutung.

4. Völkerrechtssubjektivität und völkerrechtliche
Handlungsfähigkeit der Europäischen Union

a) Die Völkerrechtssubjektivität der Europäischen Union

52Die Völkerrechtssubjektivität internationaler Organisationen ist gekennzeichnet
durch deren Fähigkeit, Träger von völkerrechtlichen Rechten und Pflichten zu
sein. Erst die Verleihung der Völkerrechtssubjektivität – regelmäßig durch den
Gründungsvertrag – gibt einer internationalen Organisation ein rechtliches
Eigenleben. Aus der Völkerrechtssubjektivität internationaler Organisationen
folgt regelmäßig ihre völkerrechtliche Handlungsfähigkeit, durch eigene Organe
die Rechte und Pflichten der Organisation auf völkerrechtlicher Ebene wahr-
nehmen zu können. Der Europäischen Union wird seit dem Vertrag von Lis-
sabon durch den EU-Vertrag explizit Völkerrechtssubjektivität zuerkannt (vgl.
Rn. 28), wobei die ausdrückliche Normierung in Art. 47 EUV allerdings nur im
Verhältnis zu den Mitgliedstaaten der Union Wirkung entfaltet. Sie ist damit Trä-
gerin von völkerrechtlichen Rechten und Pflichten und jedenfalls an die Regeln
des Völkergewohnheitsrechts gebunden, soweit dieses auf internationale Organi-
sationen anwendbar ist (vgl. Rn. 28, 422).

53Aufgrund der ausdrücklichen Zuerkennung von Völkerrechtssubjektivität an
die Europäische Union ist sie nunmehr auch im Bereich der GASP und der
GSVP (Art. 21 bis Art. 46 EUV) eine Trägerin von völkerrechtlichen Rechten
und Pflichten. Der intergouvernementale Charakter des Unionsrechts in diesem
Bereich steht dem nicht entgegen (vgl. Rn. 1260)12. Trotz der nunmehr eigenen
GASP-Befugnisse der Union – die allerdings ohne Durchgriffswirkung bleiben –

sind es weiterhin die Mitgliedstaaten, welche diesen Politikbereich prägen. Die
GASP bleibt daher eine vertraglich festgelegte Form der Koordinierung der
Außenpolitiken der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wobei sich die
Mitgliedstaaten durch Unionsmaßnahmen im Rat und im Europäischen Rat
selbst Koordinationsvorgaben machen, ohne sich den Fremdeinwirkungen durch
die anderen Unionsorgane auszusetzen. Da die außenpolitischen Kompetenzen
der Mitgliedstaaten von den Koordinationskompetenzen der Union unberührt
bleiben, ist der außenpolitische Auftritt der Union und ihrer Mitgliedstaaten
weiterhin nicht einheitlich – es bleibt insofern bei einem oftmals vielstimmigen
Durcheinander.

12 Pechstein, JZ 2010, S. 425 ff.
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b) Die Vertragsschlusskompetenzen der Europäischen Union

54 Aufgrund ihrer Völkerrechtsfähigkeit besitzt die Europäische Union in den su-
pranationalen Politikbereichen zugleich die Fähigkeit, völkerrechtliche Verträge
abzuschließen13. Die Kompetenzen der Union in diesem Bereich werden von
Art. 216 AEUV geregelt. Nach dieser Vorschrift kann die Union völkerrechtliche
Übereinkommen zum einen dann schließen, wenn dies in den Verträgen vor-
gesehen ist. Damit kodifiziert die Vorschrift für den Abschluss völkerrechtlicher
Verträge das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung (Rn. 151 ff.). Die Union
darf demnach in all denjenigen Bereichen völkerrechtliche Verträge abschließen,
in denen die Verträge ihr diese Kompetenz ausdrücklich zuweisen. Solche aus-
drücklichen Kompetenzen enthalten z. B. Art. 207 AEUV für den Bereich der ge-
meinsamen Außenhandelspolitik, Art. 191 Abs. 4 AEUV für den Bereich der
Umweltpolitik und Art. 217 AEUV für die Assoziierung mit dritten Staaten und
anderen internationalen Organisationen.

55 Darüber hinaus benennt Art. 216 AEUV drei Konstellationen, in denen der
Union eine implizite Kompetenz zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge zu-
steht. So besteht eine Vertragsschlusskompetenz der Union zum einen dann,
wenn der Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrags notwendig ist, um eines
der Ziele der Verträge zu verwirklichen. Weiter besteht eine Vertragsschluss-
kompetenz der Union, wenn sie sekundärrechtlich zum Vertragsschluss er-
mächtigt wurde. Insoweit kodifiziert Art. 216 AEUV die bisherige Rechtspre-
chung des EuGH zur „implied powers“-Lehre (Rn. 159)14. Danach verfügt die
Union, früher die Gemeinschaft, immer dann über völkerrechtliche Handlungs-
fähigkeit, wenn der Vertrag ihr entsprechende Kompetenzen im Innenbereich
überträgt (Parallelität zwischen Innen- und Außenkompetenzen, „AETR-Dok-
trin“)15 und die Union von ihrer internen Zuständigkeit bereits Gebrauch ge-
macht hat16. Solange und soweit die Union nach innen von einer Rechtsetzungs-
kompetenz noch nicht Gebrauch gemacht hat, bleiben die Mitgliedstaaten zum
Abschluss völkerrechtlicher Verträge berechtigt. Eine Vertragsschlusskompe-
tenz der Union besteht nach der Rechtsprechung des EuGH ausnahmsweise
auch dann, wenn sie zwar zuvor noch nicht intern von einer Rechtsetzungs-
kompetenz Gebrauch gemacht hat, der Abschluss eines völkerrechtlichen Ver-
trags jedoch notwendig ist, um eines der Ziele der Unionsverträge zu verwirk-

13 So für die EG: EuGH, Rs. 22/70, ECLI:EU:C:1971:32, Rn. 13/14 – AETR (= P Nr. 55).
14 Pechstein, Die Kodifizierung der AETR-Rechtsprechung durch den Vertrag von Lissabon,
in: FS Klein, S. 619 ff.; Streinz/Ohler/Herrmann, Der Vertrag von Lissabon zur Reform der
EU, S. 134;Obwexer, EuR 2012, Beiheft 2, S. 49, 56 f.
15 EuGH, Rs. 22/70, ECLI:EU:C:1971:32, Rn. 15/19 ff. – AETR (= P Nr. 55); EuGH, verb.
Rs. 3, 4 u. 6/76, ECLI:EU:C:1976:114, Rn. 30/31 – Kramer („Biologische Schätze des Meeres“)
(= P Nr. 56); EuGH, Rs.C-476/98, ECLI:EU:C:2002:631, Rn. 109 – Kommission/Bundesrepu-
blik Deutschland („Open Skies“) (= P Nr. 58).
16 EuGH, Gutachten 2/92, ECLI:EU:C:1995:83, Rn. 31 –OECD.
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lichen17. Die dritte Konstellation, in welcher die Union über implizite Vertrags-
schlusskompetenzen verfügt, ist gegeben, wenn ein völkerrechtlicher Vertrag
seinem Inhalt nach Sekundärrecht beeinträchtigen würde, falls er statt von der
Union von den Mitgliedstaaten geschlossen würde18.

56Der Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrags fällt in die ausschließliche Zu-
ständigkeit der Union, „wenn der Abschluss einer solchen Übereinkunft in
einem Gesetzgebungsakt der Union vorgesehen ist, wenn er notwendig ist, damit
sie ihre interne Zuständigkeit ausüben kann, oder soweit er gemeinsame Regeln
beeinträchtigen oder deren Tragweite verändern könnte“ (Art. 3 Abs. 2 AEUV).
Dagegen besteht lediglich eine geteilte Zuständigkeit gemäß Art. 2 Abs. 2 AEUV
(Rn. 147 f.), wenn sich die Ermächtigung zum Abschluss eines völkerrechtlichen
Vertrags aus einer Vorschrift der Verträge ergibt, die den Mitgliedstaaten aus-
drücklich eigene Vertragsschlusskompetenzen überlässt, oder wenn die Kom-
petenz in einem Rechtsakt der Union vorgesehen ist, der kein Gesetzgebungsakt
(Rn. 311) ist. Im Fall der geteilten Zuständigkeit können sog. gemischte Abkom-
men geschlossen werden, bei denen neben der Union auch die Mitgliedstaaten
Vertragsparteien sind.

57Da auch der Beitritt zu einer internationalen Organisation durch völkerrecht-
lichen Vertrag erfolgt, kann die Europäische Union, sofern die Verträge ihr aus-
drücklich oder implizit die Ermächtigung dazu erteilen, Mitglied anderer inter-
nationaler Organisationen sein. Zu beachten ist, dass die Europäische Union
Rechtsnachfolgerin der aufgelösten Europäischen Gemeinschaft ist. Die Rechts-
nachfolge in völkerrechtliche Verträge der EG – die EG war u. a. Mitglied der
FAO (Food and Agriculture Organization), einer Sonderorganisation der Ver-
einten Nationen, und der Welthandelsorganisation (WTO) – wirkt allerdings
nur vertraglich zwischen den Mitgliedstaaten der Union. Im Außenverhältnis zu
Drittstaaten und sonstigen Völkerrechtssubjekten bestimmt sich die Rechtsnach-
folge nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts, sie bedarf also der zumin-
dest konkludenten Zustimmung der anderen Vertragsparteien.

58Im Bereich der GASP kann die Union nach Art. 37 EUV Übereinkünfte mit
anderen Staaten oder Internationalen Organisationen schließen. Freilich ist die
Vertragsschlusskompetenz beschränkt auf den (bescheidenen) Umfang der ei-
genständigen GASP-Kompetenzen der Union. Die Vertragsschlusskompetenz
nicht nur der Union, sondern auch der Mitgliedstaaten untereinander oder mit
Drittstaaten wird allerdings durch den EuGH begrenzt19. Um die Einheitlichkeit
und Autonomie des Unionsrechts zu wahren, müssen folgende Voraussetzungen
gewahrt sein, sofern Übereinkommen die Befassung von weiteren Gerichten

17 EuGH, Gutachten 1/94, ECLI:EU:C:1994:384, Rn. 77 – WTO/GATS/TRIPs (= P Nr. 57);
EuGH, Gutachten 2/92, ECLI:EU:C:1995:83, Rn. 32 – OECD.
18 Vedder, in: Hummer/Obwexer (Hrsg.), Der Vertrag von Lissabon, 2009, S. 276.
19 EuGH, Gutachten 2/13, ECLI:EU:C:2014:2454 – EMRK-Beitritt II (= P Nr. 130); EuGH,
Rs.C-284/16, ECLI:EU:C:2018:158 – Achmea (= P Nr. 66); EuGH, Gutachten 1/17, ECLI:EU:
C:2019:341 – CETA (= P Nr. 67).
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vorsehen: (1) Es darf keine Zuständigkeit für die Auslegung oder Anwendung
des Unionsrechts über den eigenen völkerrechtlichen Regelungsbereich hinaus
übertragen werden, und (2) die in den Abkommen vorgesehenen Gerichte dürfen
keine Urteilssprüche erlassen können, die dazu führen, dass die Unionsorgane
daran gehindert werden, gemäß dem verfassungsrechtlichen Rahmen der Union
zu funktionieren20.

c) Das Vertragsschlussverfahren

59 Das Vertragsschlussverfahren bestimmt sich, sofern der AEU-Vertrag keine
speziellen Vorschriften für bestimmte völkerrechtliche Verträge enthält (z. B.
Art. 207 Abs. 3 und 4 AEUV für Handels- und Art. 219 AEUV für Währungs-
abkommen), nach Art. 218 AEUV. Die Vorschrift weist dem Rat eine zentrale
Rolle zu. Er erteilt die Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen, legt
Verhandlungsrichtlinien fest, genehmigt die Unterzeichnung und schließt die
Übereinkünfte (Art. 218 Abs. 2 AEUV). Die Initiative für den Abschluss völker-
rechtlicher Verträge liegt allerdings bei der Kommission oder, wenn sich die ge-
plante Übereinkunft ausschließlich oder hauptsächlich auf die GASP bezieht,
beim Hohen Vertreter. Diese legen dem Rat Empfehlungen vor (Art. 218 Abs. 3
Hs. 1 AEUV). Der Rat kann daraufhin einen Beschluss über die Aufnahme von
Verhandlungen erlassen. Zudem hat er die Möglichkeit, den Verhandlungsführer
oder den Leiter des Verhandlungsteams der Union zu benennen (Art. 218 Abs. 3
Hs. 2 AEUV). Vor dem Abschluss eines Abkommens hat eine Anhörung des
Europäischen Parlaments zu erfolgen, die allein im Bereich der GASP entbehr-
lich ist (Art. 218 Abs. 6 UAbs. 2 lit. b AEUV). In bestimmten Fällen, außer im
Bereich der GASP, ist darüber hinaus die Zustimmung des Europäischen Par-
laments vorgeschrieben (Art. 218 Abs. 6 UAbs. 2 lit. a AEUV). Der Zustimmung
bedürfen danach Assoziierungsabkommen, die Übereinkunft über den Beitritt
der Union zur EMRK, Übereinkünfte, die einen besonderen institutionellen
Rahmen schaffen, Übereinkünfte, die mit erheblichen finanziellen Folgen für die
Gemeinschaft verbunden sind, sowie Übereinkünfte in Bereichen, für die entwe-
der das ordentliche Gesetzgebungsverfahren (Rn. 315 ff.) oder, wenn die Zustim-
mung des Europäischen Parlaments erforderlich ist, das besondere Gesetz-
gebungsverfahren gilt. Ob sich erhebliche finanzielle Belastungen ergeben, ist
durch einen Vergleich der durch das Abkommen verursachten Ausgaben mit
dem Gesamtbetrag der Unionsmittel für außenpolitische Maßnahmen zu bestim-
men. Handelt es sich um ein sektorbezogenes Abkommen, z. B. um ein Fische-
reiabkommen, ist ergänzend auf den Gesamtbetrag der im Haushaltsplan für
den betreffenden Sektor – ohne Unterscheidung nach internen und externen
Maßnahmen – eingesetzten Mittel abzustellen21.

20 EuGH, Gutachten 1/17, ECLI:EU:C:2019:341, Rn. 119 – CETA (= P Nr. 67).
21 EuGH, Rs.C-189/97, ECLI:EU:C:1999:366, Rn. 3 ff. – Parlament/Rat.
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60Der eigentliche Vertragsschluss erfolgt durch den Rat (Art. 218 Abs. 2 AEUV).
Er beschließt während des gesamten Verfahrens grundsätzlich mit qualifizierter
Mehrheit. Er beschließt jedoch einstimmig, wenn die Übereinkunft einen Be-
reich betrifft, in dem für den Erlass eines Rechtsakts der Union Einstimmigkeit
erforderlich ist, sowie bei Assoziierungsabkommen und Übereinkünften über
wirtschaftliche, finanzielle und technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten.
Auch über die Übereinkunft über den Beitritt der Union zur EMRK beschließt
der Rat einstimmig (Art. 218 Abs. 8 AEUV). Berührt ein völkerrechtlicher Ver-
trag sowohl Zuständigkeiten der Union als auch der Mitgliedstaaten, werden
sog. gemischte Abkommen geschlossen22, bei denen neben der Union auch die
Mitgliedstaaten Vertragsparteien sind (zur Bedeutung der Kompetenzverteilung
für den Vertrag vgl. Rn. 144 ff.).

d) Die Deliktsfähigkeit der Europäischen Union

61Eine Folge der Völkerrechtssubjektivität der Europäischen Union ist ihre völ-
kerrechtliche Deliktsfähigkeit. Die Union haftet nach den Regeln des Völker-
gewohnheitsrechts für von ihren Organen begangene Völkerrechtsverletzungen,
durch die anderen Völkerrechtssubjekten zurechenbar Schaden zugefügt worden
ist (aktive Deliktsfähigkeit). Es handelt sich dabei jedoch nicht um Fälle der ver-
traglichen oder außervertraglichen Haftung der Union (Art. 340 Abs. 1 und 2
AEUV; Rn. 583 ff.), sondern um im Völkergewohnheitsrecht begründete An-
sprüche aus einem völkerrechtlichen Delikt. Die Europäische Union kann ihrer-
seits aber auch Opfer völkerrechtswidriger Handlungen anderer Völkerrechts-
subjekte sein (passive Deliktsfähigkeit). In Reaktion auf eine Verletzung ihr
gegenüber bestehender völkerrechtlicher Pflichten kann die Union dabei auf das
Instrumentarium des Völkergewohnheitsrechts zurückgreifen.

e) Das Gesandtschaftsrecht der Europäischen Union

62Aus der Völkerrechtsfähigkeit der Union entspringt auch ihr aktives und passives
Gesandtschaftsrecht. Regelungen hierzu finden sich in Art. 220 und Art. 221
AEUV. Ihr aktives Gesandtschaftsrecht nimmt die Union über sogenannteDele-
gationen wahr23, die für die Vertretung der Union in Drittstaaten und bei inter-
nationalen Organisationen sorgen (Art. 221 Abs. 1 AEUV). Zwar sind Delegatio-
nen de jure keine Botschaften, sie werden aber de facto von den Staaten, in denen
sie akkreditiert sind, als solche behandelt. Sie genießen die entsprechenden Vor-
rechte und Befreiungen. Die Delegationen der Union sind Teil des Europäischen
Auswärtigen Dienstes (EAD; vgl. Rn. 1276) und unterstehen der Leitung des

22 Dazu Kumin/Bittner, EuR 2012, Beiheft 2, S. 75 ff.
23 Dazu Schmalenbach, EuR 2012, Beiheft 2, S. 205 ff.
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Hohen Vertreters. Sie werden in enger Zusammenarbeit mit den diplomatischen
und konsularischen Vertretungen der Mitgliedstaaten tätig (Art. 221 Abs. 2
AEUV). Das passive Gesandtschaftsrecht nimmt die Union wahr, indem sie Ver-
tretungen von Drittstaaten akkreditiert. Bei der Europäischen Union sind über
160 Vertretungen von Drittstaaten akkreditiert. In Art. 16 des Protokolls Nr. 7
über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union wird bestimmt,
dass der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich der Sitz der Union befindet,
den bei der Union beglaubigten Vertretungen dritter Länder die üblichen diplo-
matischen Vorrechte und Befreiungen gewährt. Die Union arbeitet nach Art. 220
AEUV auch mit den Organen der Vereinten Nationen und deren Sonderorgani-
sationen, dem Europarat, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa (OSZE) und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD) zusammen und unterhält ferner Beziehungen zu an-
deren internationalen Organisationen.

II. Die Verstärkte Zusammenarbeit von Mitgliedstaaten

1. Grundregeln

63 Der EU-Vertrag enthält in Titel IV allgemeine „Bestimmungen über eine Ver-
stärkte Zusammenarbeit“.Danach können die Mitgliedstaaten, die untereinander
eine Verstärkte Zusammenarbeit im Rahmen der nicht ausschließlichen Zustän-
digkeit der Union begründen wollen, in den Grenzen und nach Maßgabe des
Art. 20 EUV und der Art. 326 bis Art. 334 AEUV die Organe der Union in
Anspruch nehmen und diese Zuständigkeiten unter Anwendung der einschlägi-
gen Bestimmungen der Verträge ausüben. Eine Verstärkte Zusammenarbeit soll
flexible Entscheidungsmechanismen für einen kleineren Kreis von Unionsstaaten
gewährleisten, um diesen zu ermöglichen, in der Integration weiter voran-
zuschreiten, auch wenn sich nicht alle Mitgliedstaaten auf einen entsprechenden
weiteren Schritt verständigen können. Aufgrund der Erweiterung der Union auf
27 Mitgliedstaaten und weiteren möglichen Beitritten und der daraus resultieren-
den immer stärker werdenden wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Di-
vergenz zwischen den Mitgliedstaaten ist die Bereitstellung eines entsprechenden
Instrumentariums erforderlich, um modellhafte Fortentwicklungen zu ermög-
lichen. Die Verstärkte Zusammenarbeit darf nur als letztes Mittel aufgenommen
werden, wenn der Rat zu dem Schluss gelangt ist, dass die mit der Zusam-
menarbeit verfolgten Ziele von der Union in ihrer Gesamtheit nicht innerhalb
eines vertretbaren Zeitraums verwirklicht werden können (Art. 20 Abs. 2 Satz 1
EUV). Maßnahmen im Rahmen einer Verstärkten Zusammenarbeit binden nur
die beteiligten Staaten. Sie gelten nicht als Besitzstand, der von beitrittswilligen
Staaten angenommen werden muss (Art. 20 Abs. 4 EUV). Die sich aus der
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Durchführung einer Verstärkten Zusammenarbeit ergebenden Ausgaben, mit
Ausnahme der Verwaltungskosten der Organe, werden von den beteiligten Mit-
gliedstaaten getragen, sofern nicht der Rat etwas anderes beschließt (Art. 332
AEUV).

64Eine Verstärkte Zusammenarbeit ist nur zulässig, sofern sie
– darauf ausgerichtet ist, die Ziele der Union zu fördern, ihre Interessen zu

schützen und diesen zu dienen sowie ihren Integrationsprozess zu stärken
(Art. 20 Abs. 1 UAbs. 2 Satz 1 EUV),

– die Verträge und das Recht der Union beachtet (Art. 326 Satz 1 AEUV),
– im Rahmen der Zuständigkeit der Union bleibt und sich nicht auf Bereiche er-

streckt, die unter die ausschließliche Zuständigkeit der Union fallen (Art. 20
Abs. 1 UAbs. 1 EUV)24,

– den Binnenmarkt und den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusam-
menhalt nicht beeinträchtigt (Art. 326 Satz 2 AEUV),

– keine Behinderung oder Diskriminierung des Handels zwischen den Mitglied-
staaten darstellt und die Wettbewerbsbedingungen zwischen diesen nicht ver-
zerrt (Art. 326 Satz 3 AEUV),

– mindestens neunMitgliedstaaten umfasst (Art. 20 Abs. 1 UAbs. 2 Satz 2 EUV),
– die Zuständigkeiten, Rechte und Pflichten der nicht an der Zusammenarbeit

beteiligten Mitgliedstaaten beachtet (Art. 327 Satz 1 AEUV) und
– allen Mitgliedstaaten jederzeit offensteht (Art. 20 Abs. 1 UAbs. 2 Satz 2 EUV).
Die vielfältigen Formen differenzierter Integration werfen auch komplexe
Rechtsschutzfragen auf25.

2. Verfahren

65Das Verfahren zur Begründung einer Verstärkten Zusammenarbeit ist in Art. 329
AEUV geregelt. Eine Verstärkte Zusammenarbeit setzt danach einen Antrag der
Mitgliedstaaten, die eine solche Zusammenarbeit beabsichtigen, an die Kommis-
sion voraus, welche ihrerseits dem Rat einen entsprechenden Vorschlag vorlegen
kann. In dem Antrag müssen der Anwendungsbereich und die Ziele aufgeführt
werden, die mit der Verstärkten Zusammenarbeit angestrebt werden (Art. 329
Abs. 1 UAbs. 1 AEUV). Die Ermächtigung zur Einleitung einer Verstärkten Zu-
sammenarbeit wird vom Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Zustim-
mung des Europäischen Parlaments erteilt (Art. 329 Abs. 1 UAbs. 2 AEUV). An
den Beratungen des Rates können alle Mitgliedstaaten teilnehmen. Damit wird
gewährleistet, dass auch die nicht beteiligten Staaten über alles informiert sind,
was im Rahmen der Verstärkten Zusammenarbeit geschieht. Stimmberechtigt
sind allerdings nur die an der Verstärkten Zusammenarbeit beteiligten Mitglied-

24 Dazu EuGH, verb. Rs.C-274/11 u. C-295/11, ECLI:EU:C:2013:240, Rn. 16 ff. – Spanien u.
Italien/Rat.
25 Hierzu Pechstein, EuR 2013, Beiheft 2, S. 71 ff.
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staaten (Art. 20 Abs. 3 EUV, Art. 330 Satz 1 AEUV). Der Rat erteilt die Ermäch-
tigung zur Verstärkten Zusammenarbeit mit qualifizierter Mehrheit, die sich
nach Art. 238 Abs. 3 AEUV bestimmt (Art. 330 Satz 3 AEUV). Nach Art. 331
AEUV kann sich jeder Mitgliedstaat auch später einer bereits bestehenden Ver-
stärkten Zusammenarbeit anschließen.

66 Die Rechtsakte, die zur Durchführung einer Verstärkten Zusammenarbeit er-
gehen26, haben die Rechtsnatur und Wirkungsweise, die das Unionsrecht den be-
treffenden Maßnahmen auch ansonsten zuweist. Dies bedeutet, dass sie ggf. un-
mittelbar anwendbar sind und dann Anwendungsvorrang vor nationalem Recht
haben und mit dem Primärrecht vereinbar sein müssen. Die Besonderheit gegen-
über den sonstigen Rechtsakten der Union besteht nur in ihrer territorial auf die
teilnehmenden Mitgliedstaaten beschränkten Geltung (Art. 20 Abs. 4 EUV). Es
handelt sich mithin um sekundäres Sonderrecht27. Im Verhältnis zum regulären
Sekundärrecht ergeben sich allerdings beachtliche Probleme, welche die dog-
matische Grundproblematik der Verstärkten Zusammenarbeit verdeutlichen.
Geht man davon aus, dass der Rat, der im Rahmen einer Verstärkten Zusammen-
arbeit handelt, nicht identisch ist mit dem regulären Rat28, dann können in dem
Verhältnis des Sondersekundärrechts zum regulären Sekundärrecht nicht die
lex-posterior- und die lex-specialis-Regel gelten29, da die Normen von verschie-
denen Normsetzern stammen. Gleichwohl wirft die Behauptung der Organdiffe-
renz und die daraus folgende Umleitung der Zurechnung zu den an der Verstärk-
ten Zusammenarbeit beteiligten Staaten – anstelle einer Zurechnung zu der
Union selbst – die Frage auf, ob es sich bei diesen Durchführungsmaßnahmen
wirklich um Unionsrecht handeln kann. An dem Willen der Vertragsstaaten,
eine derartige Einbettung der Verstärkten Zusammenarbeit vorzunehmen, kann
indes nicht ernstlich gezweifelt werden. Vorgeschlagen wird daher eine Vorran-
gigkeit des regulären Sekundärrechts vor den Durchführungsmaßnahmen einer
Verstärkten Zusammenarbeit30. Dies lässt sich jedenfalls damit begründen, dass
das reguläre Sekundärrecht über die primärrechtlichen Voraussetzungen der Zu-
lässigkeit einer Verstärkten Zusammenarbeit praktisch durchgängig unangreifbar
gestellt wird. Ob der Vorrang des regulären Sekundärrechts dabei als aus ihm
selbst folgend oder über das Primärrecht vermittelt angesehen wird, ist im Ergeb-
nis unerheblich.

67 Im Bereich der GASP sieht Art. 329 Abs. 2 AEUV einige besondere Verfah-
rensvoraussetzungen vor. Eine Verstärkte Zusammenarbeit in diesem Bereich

26 Zu den einzelnen Rechtsakten vgl. Martenczuk, ZEuS 1998, S. 447, 467.
27 So zutreffend Hatje, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-Kommentar, Art. 20
EUV Rn. 40.
28 SoHatje, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-Kommentar, Art. 20 EUV Rn. 34.
29 Becker, EuR 1998, Beiheft 1, S. 29, 53;Hatje, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-
Kommentar, Art. 20 EUV Rn. 34.
30 Becker, EuR 1998, Beiheft 1, S. 29, 53;Hatje, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-
Kommentar, Art. 20 EUV Rn. 34.
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setzt danach einen Antrag der beteiligten Mitgliedstaaten an den Rat voraus. Der
Rat übermittelt den Antrag sodann dem Hohen Vertreter der Union für Außen-
und Sicherheitspolitik sowie der Kommission, welche zur Kohärenz der be-
absichtigten Verstärkten Zusammenarbeit mit der GASP bzw. mit der Politik
der Union in anderen Bereichen Stellungnahmen abgeben. Ferner wird der An-
trag dem Europäischen Parlament zur Unterrichtung übermittelt. Der Rat erteilt
die Ermächtigung zur Verstärkten Zusammenarbeit nach Anhörung von Kom-
mission und Hohem Vertreter sowie nach Unterrichtung des Europäischen Par-
laments einstimmig.Die Einstimmigkeit bezieht sich dabei allein auf die Stimmen
der an der Verstärkten Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten (Art. 330
Satz 3 AEUV).

III. Die EU-Vertragsänderung

1. Die unionsvertraglichen Änderungsverfahren

68In Art. 48 EUV sind ein ordentliches Änderungsverfahren (Art. 48 Abs. 2 bis
Abs. 5 EUV) und zwei vereinfachte Änderungsverfahren (Art. 48 Abs. 6 und 7
EUV) vorgesehen. Das ordentliche Vertragsänderungsverfahren unterteilt sich
seinerseits wiederum in zwei Verfahrensvarianten. Alle Verfahren sind durch
eine verstärkte Einbeziehung der Parlamente der Mitgliedstaaten und eine wich-
tige Rolle des Europäischen Rates gekennzeichnet.

a) Das ordentliche Änderungsverfahren

69Ist dem Rat ein Entwurf durch eine mitgliedstaatliche Regierung, das Euro-
päische Parlament oder die Kommission vorgelegt worden, ist dieser dem Euro-
päischen Rat sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln (Art. 48 Abs. 2
EUV). Der Europäische Rat hat nach einer Prüfung des Entwurfs und nach An-
hörung des Europäischen Parlaments und der Kommission, bei institutionellen
Änderungen im Währungsbereich auch nach Anhörung der EZB, mit einfacher
Mehrheit zu beschließen, ob er entweder zunächst einen Konvent (Art. 48
Abs. 3 UAbs. 1 EUV) oder gleich eine Regierungskonferenz (Art. 48 Abs. 3
UAbs. 2 EUV) einberuft. Eine ablehnende Stellungnahme des Parlaments, der
Kommission oder der Europäischen Zentralbank hindert nicht den Fortgang
des Vertragsänderungsverfahrens. Spricht sich der Europäische Rat jedoch weder
für die Einsetzung eines Konvents noch für die Einberufung einer Regierungs-
konferenz aus, ist das ordentliche Änderungsverfahren gescheitert.

70Entscheidet sich der Europäische Rat für einen Konvent, besteht dieser aus
Vertretern der nationalen Parlamente, der Staats- und Regierungschefs der Mit-
gliedstaaten, des Europäischen Parlaments und der Kommission (Art. 48 Abs. 3



32 Die Europäische Union

UAbs. 1 Satz 1 EUV). Die Option, einen Konvent einzuberufen, besitzt der
Europäische Rat freilich nur, wenn der Umfang oder die Bedeutung der ins
Auge gefassten Vertragsrevision dies rechtfertigt. Der Konvent prüft die Ände-
rungsentwürfe und legt einer im Anschluss einzuberufenden Regierungskon-
ferenz Empfehlungen vor (Art. 48 Abs. 3 UAbs. 1 Satz 3 EUV). Er arbeitet je-
doch nicht mehr selbst den Vertragsentwurf aus.

71 Der Europäische Rat kann aber auch beschließen, sofern es sich um keine be-
deutenden Vertragsänderungen handelt, keinen Konvent einzuberufen und einen
Änderungsentwurf unmittelbar einer Regierungskonferenz vorzulegen. Ein sol-
cher Beschluss setzt jedoch zum einen die Zustimmung des Europäischen Par-
laments voraus und ist zum anderen auf kleinere Vertragsrevisionen beschränkt
(Art. 48 Abs. 3 UAbs. 2 EUV). Aufgabe einer Revisionskonferenz von Regie-
rungsvertretern der Mitgliedstaaten ist es, im Rahmen zwischenstaatlicher Ver-
handlungen die Vertragsänderungen inhaltlich abzustimmen und zu vereinbaren.
Die Regierungskonferenz ist dabei inhaltlich nicht an die Ergebnisse des Kon-
vents gebunden und kann frei entscheiden, welche Vertragsänderungen völker-
rechtlich vereinbart werden31.

72 Vertragsänderungen treten in Kraft, nachdem sie von allen Mitgliedstaaten
gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften ratifiziert worden sind. Diese
tatbestandliche Bezugnahme des Art. 48 Abs. 4 UAbs. 2 EUV auf die verfas-
sungsrechtlichen Bestimmungen der Mitgliedstaaten stellt nicht nur eine in völ-
kerrechtlichen Verträgen häufig verwendete allgemeine Ratifikationsklausel des
Inhalts dar, dass Ratifikationen nach Maßgabe des nationalen Verfassungsrechts
zu erfolgen haben. Vielmehr begründet Art. 48 Abs. 4 EUV eine echte unions-
rechtliche Wirksamkeitsvoraussetzung für Vertragsänderungen. Erst nachdem
die Änderungen gemäß den verfassungsrechtlichen Vorschriften innerstaatlich
gebilligt worden sind, kann das in denMitgliedstaaten jeweils zuständige Organ –

nach Art. 59 Abs. 1 GG in der Bundesrepublik der Bundespräsident – die völker-
rechtliche Ratifikationshandlung vornehmen. Diese erfolgt durch die Hinter-
legung der Ratifikationsurkunde bei der Regierung der Italienischen Republik,
dem Depositar der Europäischen Union (vgl. Art. 54 EUV).

b) Die vereinfachten Änderungsverfahren

aa) Das vereinfachte Verfahren nach Art. 48 Abs. 6 EUV

73 Änderungen des Dritten Teils des AEU-Vertrags über die internen Politikbe-
reiche (Art. 26 bis Art. 197 AEUV) sind daneben auch in einem vereinfachten
Änderungsverfahren nach Art. 48 Abs. 6 EUV möglich. Eine vereinfachte Ver-
tragsänderung nach Art. 48 Abs. 6 EUV darf jedoch keine Ausweitung der

31 Vgl. BVerfGE 123, 267, 385 – Lissabon.
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Unionskompetenzen bewirken (Art. 48 Abs. 6 UAbs. 3 EUV)32. Im vereinfach-
ten Verfahren kann der Europäische Rat über Änderungsvorschläge der Regie-
rung eines Mitgliedstaates, des Europäischen Parlaments oder der Kommission
einstimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments und der Kommission –

im Währungsbereich auch nach Anhörung der EZB – beschließen. Der Än-
derungsbeschluss bedarf der Zustimmung aller Mitgliedstaaten im Einklang mit
ihren verfassungsrechtlichen Bestimmungen (Art. 48 Abs. 6 UAbs. 2 Satz 3
EUV), in Deutschland also eines Gesetzes nach Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG33.

bb) Das Brückenverfahren nach Art. 48 Abs. 7 EUV

74Im vereinfachten Änderungsverfahren nach Art. 48 Abs. 7 EUV (sog. Passerelle-
Regelung oder Brückenklausel) kann der Europäische Rat über Verfahrensände-
rungen beschließen. Es kann sich dabei entweder um den Übergang von einer im
AEU-Vertrag oder in Titel V EU-Vertrag vorgeschriebenen Einstimmigkeit im
Rat zur qualifizierten Mehrheit handeln (Art. 48 Abs. 7 UAbs. 1 EUV) oder im
Rahmen des AEU-Vertrags um den Übergang von einem besonderen zum or-
dentlichen Gesetzgebungsverfahren (Art. 48 Abs. 7 UAbs. 2 EUV). Das verein-
fachte Verfahren nach Art. 48 Abs. 7 EUV gilt jedoch nicht für Beschlüsse mit
militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen (Art. 48 Abs. 7 UAbs. 1
Satz 2 EUV). Nach der Rechtsprechung des BVerfG im Lissabon-Urteil darf
eine Zustimmung des deutschen Regierungsvertreters im Europäischen Rat zu
einer Vertragsänderung nach Art. 48 Abs. 7 EUV jeweils nur auf der Grundlage
eines vorherigen Gesetzes gemäß Art. 23 Abs. 1 Satz 2 und ggf. Satz 3 GG34 er-
folgen. Dies soll nach Auffassung des BVerfG die vertraglich nicht vorgesehene
Ratifikation der Vertragsänderung durch die nationalen Parlamente kompen-
sieren.

75Jede vom Europäischen Rat ausgehende Änderungsinitiative ist den nationalen
Parlamenten zu übermitteln. Lehnt ein nationales Parlament eine vorgeschlagene
Änderung innerhalb von sechs Monaten ab, ist die Vertragsänderung gescheitert
(Art. 48 Abs. 7 UAbs. 3 EUV). Erfolgt keine Ablehnung, kann der Europäische
Rat die vorgeschlagene Änderung nach Zustimmung des Europäischen Par-
laments einstimmig beschließen (Art. 48 Abs. 7 UAbs. 3 Satz 3, UAbs. 4 EUV).
Einer anschließenden Zustimmung der Mitgliedstaaten gemäß ihren verfassungs-
rechtlichen Vorschriften bedarf es nicht. Im Integrationsverantwortungsgesetz
(IntVG)35, dem deutschen Begleitgesetz zum Vertrag von Lissabon, ist geregelt,
dass der Bundestag eine Änderungsinitiative nach Art. 48 Abs. 7 EUV ablehnen
kann, wenn sich die Verfahrensänderung auf eine Materie bezieht, die im

32 Zur Einfügung von Art. 136 Abs. 3 AEUV im Verfahren nach Art. 48 Abs. 6 EUV vgl.
EuGH, Rs.C-370/12, ECLI:EU:C:2012:756, Rn. 45 ff. – Pringle.
33 BVerfGE 123, 267, 387 – Lissabon.
34 BVerfGE 123, 267, 390 f. – Lissabon.
35 BGBl. 2009 I S. 3022.
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Schwerpunkt ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse des Bundes betrifft (§ 10
Abs. 1 Nr. 1 IntVG). In allen anderen Fällen sind sowohl der Bundestag als auch
der Bundesrat zu einer Ablehnung befugt (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 IntVG).

c) Kein änderungsfester Kern des Unionsrechts

76 Eine Hierarchisierung der Unionsrechtsordnung dergestalt, dass bestimmte
Norminhalte – in Entsprechung zu Art. 79 Abs. 3 GG – der Änderung in den
Verfahren nach Art. 48 EUV nicht zugänglich wären, lässt sich weder Art. 48
EUV selbst noch einer anderen Bestimmung des Unionsrechts entnehmen. Frag-
lich ist in diesem Zusammenhang, wie der Ausspruch des EuGH in seinem ersten
EWR-Gutachten36 zu verstehen ist, wonach eine (implizite) „Änderung der
Grundlagen der Gemeinschaft“ durch Abschluss eines Assoziierungsabkom-
mens (Art. 238 EWG) nicht möglich sei. Der Gerichtshof befand die Vertrags-
abschlussbefugnis nach Art. 238 EWG für nicht ausreichend, um ein EWR-
Gerichtssystem zu errichten, dessen Rechtsprechung auch die EG binden sollte
und damit das Rechtsprechungsmonopol des EuGH als eine der „Grundlagen
der Gemeinschaft“37 beeinträchtigt. Darüber hinaus wird das Gutachten des
EuGH jedoch teilweise auch dahingehend verstanden, dass im Rechtsschutzsys-
tem der Union sogar ein änderungsfester Kern der Gründungsverträge liegt, der
auch im förmlichen Vertragsrevisionsverfahren nach Art. 48 EUV nicht mehr zur
Disposition der Mitgliedstaaten stehe38. Dies bezieht sich auf folgende Formulie-
rung des EuGH: „Aus denselben Gründen könnte eine Änderung dieser Bestim-
mung [Art. 164 EWG]39 in dem von der Kommission angesprochenen Sinne40 die
Unvereinbarkeit des Gerichtssystems des Abkommens mit dem Gemeinschafts-
recht nicht beseitigen“41. Dieses Verständnis des ersten EWR-Gutachtens ist
allerdings nicht zwingend42. Aufgrund von Richterrecht kann eine mit Art. 79
Abs. 3 GG vergleichbare Unantastbarkeitsgarantie – ohne entsprechende An-
haltspunkte in den Gründungsverträgen – gewiss nicht wirksam geschaffen wer-
den. Mit einem solchen Unterfangen würde der Gerichtshof sich auch überneh-
men. Soweit dagegen außerhalb dieser Judikatur ein für die Unionsstaaten

36 EuGH, Gutachten 1/91, ECLI:EU:C:1991:490 – EWR I.
37 EuGH, Gutachten 1/91, ECLI:EU:C1991:490, Rn. 71 – EWR I.
38 Da Cruz Vilaca/Picarra, CDE 1993, S. 26; Gialdino, CMLR 1995, S. 1089, 1110; Klein, in:
HK-EU, Art. N EUV Rn. 15: „(. . .) ein zentraler Angriff auf die Rechtsstellung der Mitglied-
staaten als Herren der Verträge“; Reinisch,ÖJZ 1992, S. 321, 325.
39 Anm. der Verfasser.
40 Klein, in: HK-EU, Art. N EUV Rn. 15, bezieht dies auf Art. 236 EWG.
41 EuGH, Gutachten 1/91, ECLI:EU:C:1991:490, Rn. 72 – EWR I.
42 Aufgrund der völlig unsystematischen Beantwortung der von der Kommission gestellten
Fragen durch den EuGH lässt sich diese Passage auch als auf die dritte und nicht auf die vierte
Frage bezogen interpretieren. In diesem Falle wäre ihr eine so weitgehende Bedeutung nicht bei-
zumessen. Ablehnend auch Herrnfeld, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.), EU-Kom-
mentar, Art. 48 EUV Rn. 13; Heintzen, EuR 1994, S. 35, 38.



IV. Der Beitritt zur Europäischen Union 35

unveränderbarer Kern des Unionsrechts im Sinne gemeinsamer Strukturprinzi-
pien angenommen wird43, beruht dieser nicht auf dem Unionsrecht, sondern
wird hiervon als durch die nationalen Verfassungsordnungen vorgegeben aner-
kannt44. Auch Art. 2 EUV weist diesen Strukturprinzipien keinen Rang zu, der
sie Art. 48 EUV entziehen würde, sondern fordert von den Unionsstaaten ledig-
lich ihre Aufrechterhaltung45.

2. Nichtförmliche Vertragsänderungen nach
allgemeinem Völkerrecht

77Vom förmlichen Vertragsrevisionsverfahren nach Art. 48 EUV ist die nichtförm-
liche Vertragsänderung nach allgemeinen völkerrechtlichen Grundsätzen zu un-
terscheiden. Danach haben die Staaten das Recht, einen Vertrag jederzeit im
Konsens auch formfrei wieder zu ändern und können sich insbesondere von zu-
nächst vereinbarten Änderungsmodalitäten wieder lösen. Die in Art. 48 EUV
vorgeschriebenen Verfahren stellen keine Kodifikation von „ius cogens“ (Art. 53
WVK) des allgemeinen Völkerrechts dar. Auch fehlen Anhaltspunkte dafür, dass
die Mitgliedstaaten einvernehmlich ihre völkerrechtliche Kapazität, Überein-
künfte an Art. 48 EUV vorbei zu treffen, dinglich aufgeben wollten. Die Staaten
besitzen weiterhin die Fähigkeit, wirksame völkerrechtliche Änderungsverträge
auch jenseits des in Art. 48 EUV vorgeschriebenen Verfahrens abzuschließen.
Solche Vertragsänderungen sind trotz ihrer Unionsrechtswidrigkeit gleichwohl
völkerrechtlich wirksam.

IV. Der Beitritt zur Europäischen Union

1. Die Beitrittsvoraussetzungen

78Nach Art. 49 Abs. 1 EUV steht die Europäische Union allen europäischen Staa-
ten offen, welche die in Art. 2 EUV genannten Werte achten und – dies ist neu –

sich für ihre Förderung einsetzen. Die in Art. 2 Satz 1 EUV genannten Werte, auf
die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, De-
mokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte
einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Art. 2
Satz 2 EUV postuliert, dass diese Werte allen Mitgliedstaaten in einer Gesell-
schaft gemeinsam sind, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Tole-

43 So z. B. Everling, FS Bernhardt, S. 1161, 1170;Herdegen, FS Everling, S. 447, 458 ff.; Vedder,
EuR 1999, Beiheft 1, S. 7, 38; dazu auch Herrnfeld, in: Schwarze/Becker/Hatje/Schoo (Hrsg.),
EU-Kommentar, Art. 48 EUV Rn. 14.
44 Bieber, RMC 1993, S. 343, 348.
45 Offengelassen vonHerdegen, FS Everling, S. 447, 459 f.


